
Seite 159

OSCI® ist eine registrierte Marke
der Freien Hansestadt Bremen
4. DIE RÜCKMELDUNG NACH § 3 
UND DIE FORTSCHREIBUNG 
NACH § 5 (2) 1. BMELDDÜV
4.1 Ausgangssituation und Zielsetzung
Die Rückmeldung ist das Kernthema des Nachrichtenaustausches zwischen Meldebehörden und Vor-
aussetzung für ein reibungsloses Funktionieren des Meldewesens insgesamt und damit für die Richtig-
keit der Melderegister von großer Bedeutung.

Die Rückmeldepflicht besteht für alle Meldebehörden unabhängig davon, ob es sich bei der Anmeldung
um eine Hauptwohnung, eine alleinige Wohnung oder eine Nebenwohnung handelt. Darüber hinaus be-
steht die Rückmeldepflicht im Wege der Fortschreibung bei Änderung des Wohnungsstatus von Neben-
wohnung auf Hauptwohnung durch Erklärung des Einwohners gegenüber der neu zuständigen Mel-
debehörde.

Im novellierten MRRG entfällt die Pflicht zur Abmeldung eines Bürgers (sofern der Umzug innerhalb
Deutschlands stattfindet). Im Umkehrschluss bedeutet der Wegfall der Abmeldepflicht aber auch, dass
es dem Betroffenen nicht freigestellt werden kann, ob er sich in alter Gewohnheit bei einem Umzug in-
nerhalb Deutschlands bei seiner bisherigen Gemeinde abmeldet oder nicht. Konsequenterweise darf in
der bisherigen Gemeinde künftig keine Abmeldung mehr entgegengenommen werden, wenn der Ein-
wohner eine neue Wohnung im Inland bezieht.
Grundsätzlich löst erst der Eingang der Rückmeldung bei der Wegzugsmeldebehörde (bei den etwaigen
weiteren Meldebehörden die entsprechende Fortschreibungsmitteilung) die Veränderungsprozesse im
Melderegister aus.  D. h., die jeweilige Meldebehörde hat, je nach Sachverhalt, den Einwohner abzu-
melden (also seine über ihn gespeicherten Daten zu inaktivieren), eine weitere Wohnung zu begründen
und/oder aufzugeben oder den Wohnungsstatus zu ändern. Erst danach können dann auch die weiteren
Datenübermittlungen, die die Wegzugsmeldebehörde und etwaige weitere Meldebehörden an die ver-
schiedenen Datenübermittlungsempfänger nach den jeweiligen gesetzlichen Vorgaben zu erstellen ha-
ben (z. B. an die Polizei oder an die Wahldienststellen), versendet werden.

Mit der Novellierung des MRRG ist auch die Vorgabe des § 2a der alten 1. BMeldDÜV (Ausbleiben der
Rückmeldung) entfallen, nach der die bisher Wegzugsmeldebehörde beim Ausbleiben der Rückmel-
dung die Zuzugsmeldebehörde an die Übersendung der Rückmeldung zu erinnern hatte.

Um die Konsistenz der Melderegister zu wahren, muss die Rückmeldung zukünftig unverzüglich, späte-
stens drei Werktage nach der Anmeldung übermittelt werden. Verbindlich vorgeschrieben ist in § 3 der
1. BMeldDÜV, dass die Datenübermittlung ab dem 01.01.2007 in elektronischer Form auf der Basis des
Standards OSCI–XMeld und OSCI–Transport erfolgen muss.
Der automatisierten Rückmeldung kommt schon aus ökonomischen Gründen eine besondere Bedeu-
tung zu. Im Projekt OSCI–XMeld 1.0 wurden daher die erforderlichen Nachrichtenstrukturen mit Priorität
1 untersucht und fertig gestellt und mit der Version OSCI–XMeld 1.3.1 den aktuellen rechtlichen Rah-
menbedingungen der 1. BMeldDÜV mit Stand vom 21.06.2005 angepasst.

Der Rückmeldung nach einem Zuzug im Inland sind die entsprechenden Rückmeldungen nach einem
Wiederzuzug aus dem Ausland an die letzte Inlandsgemeinde und der erweiterte Statuswechsel zwi-
schen zwei Meldebehörden gleichgestellt.
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4.2 Übersicht über den Ablauf
Nach einer Anmeldung / einem Statuswechsel von Nebenwohnung auf Haupt- bzw. alleiniger Wohnung
in der Zuzugsmeldebehörde unterrichtet diese die bisher zuständige Meldebehörde der Wegzugsge-
meinde (sowie ggf. alle für weitere Wohnungen zuständige Meldebehörden). Diese gleicht (gleichen) die
übermittelten Daten mit den Daten ab, die in ihrem Melderegister gespeichert sind. Die bisher zuständi-
ge Meldebehörde informiert die neue Meldebehörde über abweichende oder ggf. fehlende Daten in ei-
ner weiteren Nachricht (Rückmeldungsabweichung).

Den Anregungen der Softwarehersteller und den Anforderungen der täglichen Praxis der Meldebehör-
den für einen reibungslosen Nachrichtenaustausch zwischen Meldebehörden folgend, wird es künftig im
Rahmen einer Anmeldung / eines Statuswechsels auch möglich sein, weitere Nebenwohnungen in an-
deren Gemeinden abzumelden bzw. im Rahmen eines Statuswechsels in der neuen Gemeinde eine an-
dere Wohnung als die bisherige Nebenwohnung zur Haupt- bzw. alleinigen Wohnung zu beziehen (er-
weiterte Rückmeldung). Voraussetzung hierbei ist jedoch immer, dass diese weiteren auswärtigen
Nebenwohnungen der neuen Meldebehörde bekannt sind.

In dem Bild 3-1 auf Seite 132 sind daher beide Use Cases gemeinsam gezeigt. Es handelt sich aber um
eine von gegebenenfalls mehreren Folgeaktivitäten nach der abgeschlossenen Anmeldung, wie aus
dem Bild 3-5 auf Seite 137 deutlich wird.

4.3 Der Ablauf im Detail
Aus der OSCI–XMeld-Sicht, in der wir uns auf die Standardisierung der zu übermittelnden Nachrichten-
inhalte beschränken, sind die Rückmeldungsnachrichten relativ einfach. Je nach Sachverhalt – Zuzug
im Inland, Wiederzuzug aus dem Ausland oder Statuswechsel – informiert die “Zuzugsmeldebehörde”
die “Wegzugsmeldebehörde”, die “letzte Inlandsmeldebehörde” bzw. bei einem Statuswechsel die “letz-
te Hauptwohnung” sowie ggf. die weiteren (bekannten) Nebenwohnungen über die Anmeldung eines
Betroffenen mit einer speziellen Nachricht.

Bei einem Zuzug innerhalb Deutschlands wird die Nachricht rueckmeldung.anmeldungin-
land.0201 (Rückmeldung Anmeldung im Inland) und bei einem Statuswechsel die Nachricht rueck-
meldung.erweiterterstatuswechsel.0206 (erweiterter Statuswechsel) versandt. Wenn der Be-
troffene aus dem Ausland zuzieht, stellt das für die ehemalige Wegzugsmeldebehörde eine besondere
Situation dar. Möglicherweise greifen die standardmäßigen Suchroutinen nicht mehr. Wir haben daher
die weitere Nachrichten rueckmeldung.anmeldungausland.0202 (Rückmeldung nach Zuzug aus
dem Ausland) erstellt. Der an die Wegzugsmeldebehörde übermittelte Datenumfang ist fast identisch,
lediglich die Daten der letzten Inlandswohnung werden bei der Rückmeldung nach Zuzug aus dem Aus-
land zusätzlich angegeben.

Zur besseren Übersicht sowie zur technischen Erleichterung der Auswertung bei der Wegzugsmeldebe-
hörde sollen1  gemeinsam zuziehende Familienangehörige (Ehegatten, Lebenspartner sowie deren
minderjährige Kinder) in einem gemeinsamen Daten-Container (“Umzugsverband”) übermittelt werden.
Führt der Betroffene zum Zeitpunkt des Zuzugs / Statuswechsels mehrere Nebenwohnungen, dann sind
die Nebenwohnungs-Meldebehörden entsprechend mit der Nachricht rueckmeldung.anmeldun-
ginland.0201 oder rueckmeldung.erweiterterstatuswechsel.0206 zu informieren.

Im Rahmen der Aufgabenstellung “Übersenden einer Rückmeldung an die bisherige Meldebehörde”
bzw. “Auswerten der Rückmeldung durch die bisherige Meldebehörde” sind grundsätzlich 2 Situationen
denkbar:
a. Der Betroffene kann mit den Identifikationsdaten im Melderegister nicht oder nicht eindeutig identifi-

ziert werden oder ist als verstorben gekennzeichnet. Dann sendet die Wegzugsmeldebehörde oder
etwaige weitere Meldebehörden an die Zuzugsmeldebehörde die Nachricht rueckmeldung.kein-
eidentifikation.0204.

b. Oder er wird eindeutig identifiziert, dann reagiert die Wegzugsmeldebehörde mit einer Rückmel-
dungsauswertungsnachricht rueckmeldung.auswertung.0203 an die Zuzugsmeldebehörde.

1. Es ist vorgesehen, diese Sollvorschrift in Folgeversionen in eine Mussvorschrift zu ändern.
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Die Rückmeldungsauswertungsnachricht rueckmeldung.auswertung.0203 setzt sich aus zwei
Containern zusammen:
a. Liegen Ergänzungen (wie z. B. das ID-Merkmal für die Steuerverwaltung) vor, dann übermittelt die

Wegzugsmeldebehörde diese Daten in einem entsprechenden “Ergänzungscontainer”. Gibt es keine
Ergänzungen, dann bleibt dieser Container leer.

b. Liegen Abweichungen vor, dann übermittelt die Wegzugsmeldebehörde diese Daten in einem ent-
sprechenden “Abweichungscontainer”. Bestehen keine Abweichungen, dann bleibt dieser Container
leer.

Im Falle einer eindeutigen Identifikation des Betroffenen wird häufig der Fall eintreten, dass der Daten-
abgleich keine Differenzen zeigt. In diesen Fällen musste – nach bisheriger Rechtslage – die Meldebe-
hörde keine Nachricht an die Zuzugsmeldebehörde senden. Sie könnte allerdings mit gleichem Recht
ebenfalls zu der Vermutung kommen, dass die Meldebehörde noch nicht in der Lage war, die Abmel-
dung bzw. Fortschreibung zu verarbeiten. Aus Sicht der OSCI–XMeld-Gruppe ist dies ungünstig: Aus
der Tatsache, dass sie von der NW-Meldebehörde keine Nachricht erhält, muss die Zuzugsmeldebehör-
de folgern, dass “alles in Ordnung” ist. Sie könnte allerdings mit gleichem Recht ebenfalls zu der Ver-
mutung kommen, dass die NW-Meldebehörde bisher noch nicht in der Lage war, die Abmeldung zu ver-
arbeiten. Die OSCI–XMeld-Gruppe hat daher in Abstimmung mit den entsprechenden Gremien
vorgeschlagen, auch in diesen Fällen die Nachricht rueckmeldung.auswertung.0203 zu schicken,
allerdings mit leerem Ergänzungs- und Abweichungscontainer (bedeutet: “Prüfung ohne Datendifferen-
zen durchgeführt”).

Im Bild 4-1 ist dies dargestellt. (Die rot unterlegte Kennzeichnung der Anfangs- und Endzustände ist im
Rahmen der Erarbeitung der Testspezifikation vorgenommen worden.)
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Bild 4-1 Rückmeldung und erweiterter Statuswechsel (Prozessmodell)
4. Die Rückmeldung nach § 3 und die Fortschreibung nach § 5 (2) 1. BMeldDÜV© OSCI Leitstelle, Bremen OSCI–XMeld 1.3.3 / final



4.3 Der Ablauf im Detail Seite 163
Für die Auswertung der Rückmeldung ist in § 4 Abs. 2 der 1. BMeldDÜV geregelt, dass eine Unterrich-
tung über Abweichungen dann unterbleiben kann, wenn die Abweichungen ausschließlich darauf beru-
hen, dass die bisher zuständige Meldebehörde weniger Daten über den Einwohner gespeichert hat.
Im Rahmen der Rückmeldungsauswertung wird vorgeschlagen, von dieser Möglichkeit keinen Ge-
brauch zu machen. Es wird vorgeschlagen, bei der Erstellung der Auswertung alle Unterschiede zu
übermitteln, so wie sie sich aus dem Vergleich der eingegangen Nachricht (0201, 0202 oder 0206) und
dem im Melderegister gespeicherten Zustand ergeben. Dadurch entfällt bei der Erstellung der Auswer-
tung der Rückmeldung die Notwendigkeit, diese Auswertung intelligent durchzuführen, d. h. eine Bewer-
tung vorzunehmen, welche Abweichungen mitteilenswert sind und welche nicht. Die Erstellung der Aus-
wertung der Rückmeldung sollte deshalb – falls die betroffene Person identifizierbar ist – in der Regel
ohne Sachbearbeiterinteraktion lösbar sein. Die Leistung des intelligenten Vergleichs ist dann nur bei
der Einarbeitung der Auswertung der Rückmeldung vorzunehmen, also bei der Zuzugsgemeinde. Die
Zuzugsgemeinde hat in der Regel ein stärkeres Interesse an der Korrektheit der Daten als die Wegzugs-
gemeinde, so dass auch zu rechtfertigen ist, dass der gegebenenfalls durch Sachbearbeiterinteraktion
zu leistende Aufwand, der ja auch die Einholung von Informationen vom Bürger umfassen kann, dort
geleistet wird. 

Erfährt die Zuzugsgemeinde bzw. die neue Hauptwohnung im Wege der Auswertung der Rückmeldung
(Nachricht rueckmeldung.anmeldunginland.0201 bzw. rueckmeldung.anmeldungaus-
land.0202 oder rueckmeldung.erweiterterstatuswechsel.0206), dass der Betroffene in der
Auswertergemeinde nicht identifiziert werden konnte (Nachricht rueckmeldung.keineidentifika-
tion.0204) bzw., dass er dort bereits abgemeldet worden ist (Nachricht rueckmeldung.auswer-
tung.0203) oder, dass er noch eine weitere nicht bekannte Wohnung hat, wird sie der Ursache für die
Abweichungen der erhobenen Angaben nachgehen und diese dann ggf. korrigieren.

Die durch diese Korrektur des Gemeindeschlüssels bekannt gewordene Meldebehörde erhält als Infor-
mation eine entsprechende Rückmeldungsnachricht (0201, 0202 bzw. 0206). Zeitgleich werden die bis-
her bereits am Rückmeldungsprozess beteiligten weiteren Meldebehörden sowie die nicht zuständige
Meldebehörde jeweils sofort mit einer entsprechenden berichtigten Rückmeldungsnachricht (rueck-
meldung.berichtigtanmeldunginland.0211, rueckmeldung.berichtigtanmeldungaus-
land.0212 bzw. rueckmeldung.berichtigterweiterterstatuswechsel.0216) unterrichtet.
Die Meldebehörde, die eine nachträgliche Rückmeldungsnachricht 0201, 0202 oder 0206 erhalten hat,
wertet diese aus und antwortet mit der Nachricht rueckmeldung.auswertung.0203 bzw. rueck-
meldung.keineidentifikation.0204.  Die Meldebehörden, die eine korrgierte Rückmeldungs-
nachricht 0211, 0212 oder 0216 erhalten haben, werden diese ebenfalls aus, dürfen aber nicht mehr mit
einer Rückmeldeauswertung (Nachricht 0203 oder 0204) antworten, da ihre Beiträge zur Feststellung
von Inkonsistenzen zwischen den Melderegistern bereits augewertet sind.

Die Nachrichten zur berichtigten Rückmeldung signalisieren allen am Rückmeldungsprozess beteiligten
Meldebehörden und auch der bisher falsch erfassten (benachteiligten) Meldebehörde, dass die Zuzugs-
gemeinde oder neue Hauptwohnung die gemeldete Abweichung aufgeklärt hat und die Melderegister
am Ende des Rückmeldungsprozesses in einem konsistenten Zustand sind.
Erfährt die Zuzugsgemeinde bzw. die neue Hauptwohnung im Wege der Auswertung der Rückmeldung
Daten, die vermuten lassen, dass sich die Melderegister ohne weitere Benachrichtigung möglicherweise
in einem inkonsistenten Zustand befinden, schickt sie den von ihr erreichten Klärungsstand (z. B. be-
züglich der Schreibweise des Namens, der Nummer des Ausweises o. ä.) ebenfalls in Form einer be-
richtigten Rückmeldung 0211, 0212 oder 0216 an die bisher beteiligten Meldebehörden. Diese berich-
tigte Rückmeldung entspricht einer idealen Rückmeldung, die zu diesem Geschäftsvorfall gesendet
worden wäre, wenn alle beteiligten Melderegister zu Beginn des Rückmeldungsprozesses in einem kon-
sistenten Zustand gewesen wären, der Bürger / die Bürgerin die benötigten Angaben vollständig und
korrekt gemacht hätte und keine Erfassungsfehler gemacht worden wären. Durch den Versand der be-
richtigten Rückmeldung kann davon ausgegangen werden, dass sich alle Register nach Einarbeitung in
einem konsistenten Zustand zu dieser Nachricht befinden und somit auch zueinander konsistent sind.
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4.3.1 Wegfall der Abmeldeverpflichtung durch den Betroffenen
Um künftig einen einheitlichen Standard im Rahmen der Datenübermittlungen zwischen den Meldebe-
hörden zu gewährleisten, ist ein einheitliches Vorgehen der Meldebehörden bei der Bearbeitung der An-
und Abmeldungen nicht nur wünschenswert, sondern zwingend erforderlich. Aus Gründen der Verwal-
tungsvereinfachung und der Bürgerfreundlichkeit wird es dabei für vertretbar gehalten, dass die Unter-
richtung der anderen Meldebehörden künftig auch über die Fortschreibung im Rahmen der 1. BMeld-
DÜV erfolgen kann und hierbei die an sich erforderliche Abmeldung durch den Betroffenen ersetzt wird.
Gleichwohl sind auch künftig bestimmte Rahmenvorgaben zu beachten. 

Für die unterschiedlichen Fallkonstellationen bedeutet dies:
• Abmeldung bei der Wegzugsmeldebehörde:

- Die meldepflichtige Person zieht aus einer alleinigen Wohnung aus und verzieht in das Ausland.
- Die meldepflichtige Person zieht aus einer alleinigen Wohnung aus und verzieht nach “Unbe-

kannt”.
• Abmeldung bei der Wegzugsmeldebehörde, wenn der Betroffene dort vorspricht:

In den vorgenannten Fällen wäre es aus Gründen der Bürgerfreundlichkeit aber auch zulässig, wenn
der Betroffene die entsprechenden Erklärungen bei einer der Meldebehörden abgibt, in denen er mit
seinen weiteren Wohnungen gemeldet ist. Zwingend erforderlich ist aber in diesen Fällen, dass der
Betroffene die Erklärung gegenüber einer Meldebehörde abgibt, bei der er vor der Änderung aktuell
gemeldet ist:
- Die meldepflichtige Person ist für eine Haupt- und mehrere Nebenwohnungen gemeldet und zieht

aus einer Nebenwohnung aus. Die bisherige Hauptwohnung bleibt Hauptwohnung.
- Die meldepflichtige Person ist für eine Haupt- und für eine Nebenwohnung gemeldet und zieht

aus der Nebenwohnung aus. Die bisherige Hauptwohnung wird alleinige Wohnung.
• Abmeldung nicht erforderlich (und darf von der Wegzugsbehörde nicht entgegengenommen

werden) – Erklärung der Anmeldung bei der Zuzugsmeldebehörde / Meldebehörde der neuen
Hauptwohnung zwingend:
- Die meldepflichtige Person zieht aus einer alleinigen Wohnung aus und bezieht eine neue alleini-

ge Wohnung im Inland (die Information der Wegzugsbehörde erfolgt im Rahmen des Rückmelde-
verfahrens durch die die Anmeldung bearbeitende Zuzugsmeldebehörde nach der 1. BMeld-
DÜV.)

- Die meldepflichtige Person ist für eine Haupt- und für eine oder mehrere Nebenwohnungen ge-
meldet. Sie zieht aus der bisherigen Hauptwohnung aus und bezieht eine neue Hauptwohnung,
die nicht vorher Nebenwohnung war. (Die Information der Wegzugsbehörde und der Nebenwoh-
nung(en) erfolgt im Rahmen durch die die Anmeldung bearbeitende Zuzugsmeldebehörde des
Rückmeldeverfahrens nach der 1. BMeldDÜV.)

- Die meldepflichtige Person ist für eine Haupt- und für eine Nebenwohnung gemeldet und wechselt
den Wohnungsstatus in Bezug auf beide Wohnungen – die bisherige Hauptwohnung wird als Ne-
benwohnung genutzt, die bisherige Nebenwohnung wird als Hauptwohnung genutzt. (Die Infor-
mation erfolgt im Wege der Fortschreibung aufgrund der Statuserklärung bei der für die neue
Hauptwohnung zuständigen Meldebehörde nach der 1. BMeldDÜV.)

- Die meldepflichtige Person ist für eine Haupt- und für eine Nebenwohnung gemeldet und zieht
aus der bisherigen Hauptwohnung aus. Die bisherige Nebenwohnung muss zur alleinigen Woh-
nung erklärt werden. (Die Information erfolgt im Wege der Fortschreibung aufgrund der Statuser-
klärung bei der für die zukünftige alleinige Wohnung zuständigen Meldebehörde nach der 1.
BMeldDÜV.)

- Die meldepflichtige Person ist für eine Haupt- und für mehrere Nebenwohnungen gemeldet. Sie
zieht aus der bisherigen Hauptwohnung aus. Eine der bisherigen Nebenwohnungen muss zur
Hauptwohnung erklärt werden. (Die Information erfolgt im Wege der Fortschreibung aufgrund der
Statuserklärung bei der für die zukünftige Hauptwohnung zuständigen Meldebehörde nach der 1.
BMeldDÜV.)
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Soweit es die jeweiligen Fachverfahren technisch zulassen, können Betroffene
• im Rahmen einer Anmeldung einer HW,
• bei einem Statuswechsel von einer NW zu einer HW oder AW   oder
• bei einer entsprechenden Erklärung gegenüber einer “aktuellen” Meldebehörde
Nebenwohnungen in anderen Meldebehörden abmelden. Die Benachrichtigung der betroffenen Mel-
debehörden erfolgt im Wege der Fortschreibung. Das Begründen einer Nebenwohnung bedarf immer
einer entsprechenden Vorsprache des Betroffenen bei der örtlich zuständigen Meldebehörde.

Im Rahmen einer bürgerfreundlichen Aufgabenwahrnehmung soll auch der
• Bezug einer HW in einer Gemeinde mit einer bereits bestehenden NW

möglich sein.

4.3.2 Die Abmeldung von Amts wegen (durch die Meldebehörde)
Die Abmeldung von Amts wegen bleibt weiterhin bestehen. Sie wird mitgeteilt mit der Nachricht fort-
schreibung.adresse.0041.

4.4 Datentypen
In diesem Abschnitt beschreiben wir die rückmeldungsbezogenen Datentypen. Für Informationen über
die allgemeinen Datentypen sei auf Abschnitt 2 auf Seite 95 verwiesen.

4.4.1 Basistyp für Sammelrückmeldungen nach § 3 1. BMeldDÜV
Typ: type.rueckmeldung.sammelnachricht

Rückmeldung nach § 3 1. BMeldDÜV – wird verwendet für Sammel-Rückmeldungen.

Gesendet wird je eine Nachricht an:
• die Gemeinde, von der der Betroffene zuzieht
• und an alle Gemeinden, die der Betroffene im Rahmen der Anmeldung bei der sendenden Gemeinde

angegeben hat (oder über die die Zuzugsgemeinde auf anderen Wegen, z. B. im Rahmen der Da-
tenbereitstellung zwischen Fortzugs- an Zuzugsgemeinde bei einem Online-Zuzug Kenntnis erlangt
hat).

Bild 4-2 type.rueckmeldung.sammelnachricht

Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehenden
Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird nachfol-
gend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

4.4.1.1 nachrichtenkopf (type.nachrichtenkopf.mb2mb)

Allgemeine Angaben über diese Nachricht. (Welches Ereignis ist der Auslöser, wer sendet, wer emp-
fängt, wann wurde gesendet?)

Kindelement von type.rueckmeldung.sammelnachricht

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

nachrichtenkopf type.nachrichtenkopf.mb2mb 1 Abschnitt 2.2.1 95 *
4. Die Rückmeldung nach § 3 und die Fortschreibung nach § 5 (2) 1. BMeldDÜV© OSCI Leitstelle, Bremen OSCI–XMeld 1.3.3 / final



4.4 Datentypen Seite 166
4.4.2 Basistyp für die Rückmeldungsauswertung nach § 4 1. BMeldDÜV
Typ: type.rueckmeldungsauswertung

Dies ist der Basistyp zur Rückmeldungsauswertung. Dieser Typ wird verwendet bei Nachrichten an die
Gemeinde, von der die Rückmeldungsnachricht eingegangen ist.

Bild 4-3 type.rueckmeldungsauswertung

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.4.2.1 nachrichtenkopf (type.nachrichtenkopf.mb2mb)

Nachrichtenkopf zur Rückmeldungsauswertung.

4.4.2.2 betroffener (type.identifikation.fortschreibung)

Identifikation zur Rückmeldungsauswertung.

4.4.3 Der Datentyp der Natürlichen Person im Rückmeldungskontext
Typ: type.rueckmeldung.natuerlicheperson

Im Kontext der Rückmeldungsnachrichten sind Daten zur natürlichen Person zu übermitteln. Allerdings
kann für die Rückmeldungsnachrichten nicht der Basisdatentyp type.NatuerlichePerson verwen-
det werden, da der erlaubte Datenumfang deutlich reduziert ist.

Mit Hilfe des hiermit bereitgestellten Datentyps kann dem Rechnung getragen werden. Der Datentyp ba-
siert auf dem Basisdatentyp type.NatuerlichePerson, ist aber gemäß der rechtlichen Anforderun-
gen für Rückmeldungsnachrichten deutlich eingeschränkt..

Kindelemente von type.rueckmeldungsauswertung

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

nachrichtenkopf type.nachrichtenkopf.mb2mb 1 Abschnitt 2.2.1 95 *

betroffener type.identifikation.fort-
schreibung

1 Abschnitt 2.6.2 114 *
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Bild 4-4 type.rueckmeldung.natuerlicheperson

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps type.NatuerlichePerson (siehe Abschnitt 1.3.1
auf Seite 36).

Kindelemente von type.rueckmeldung.natuerlicheperson

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

AUSKUNFTSSPERRE type.Auskunftssperre 0..n Abschnitt 1.7.2 69 *

NAMENATUERLICHE-
PERSON

type.NameNatuerlichePerson 1 Abschnitt 1.4.1 56 *

FAMILIENSTAND type.Familienstand 1 Abschnitt 1.3.4 42 *

GEBURT type.Geburt 1 Abschnitt 1.3.5 43 *

RELIGION type.Religion 0..1 Abschnitt 1.3.10 50 *

STAATSANGEHOERIG-
KEIT

type.Staatsangehoerigkeit 1..4 Abschnitt 1.3.11 50 *

AUSWEISDOKUMENT type.Ausweisdokument 0..n Abschnitt 1.3.2 40 *

EINWOHNERSCHAFT type.Einwohnerschaft 1..n Abschnitt 1.7.1 68 *
4. Die Rückmeldung nach § 3 und die Fortschreibung nach § 5 (2) 1. BMeldDÜV© OSCI Leitstelle, Bremen OSCI–XMeld 1.3.3 / final



4.4 Datentypen Seite 168
Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.4.3.1 AUSKUNFTSSPERRE (type.Auskunftssperre)

Angaben zu Übermittlungssperren der natürlichen Person.
Erlaubt sind in diesem Zusammenhang nur folgende Schlüssel der Tabelle 11:
• 1
• 3

4.4.3.2 NAMENATUERLICHEPERSON (type.NameNatuerlichePerson)

Angaben zum Namen der natürlichen Person.

4.4.3.3 FAMILIENSTAND (type.Familienstand)

Angaben zum Familienstand der natürlichen Person.

4.4.3.4 GEBURT (type.Geburt)

Angaben zur Geburt der natürlichen Person.

4.4.3.5 RELIGION (type.Religion)

Angaben zur Religion der natürlichen Person.

4.4.3.6 STAATSANGEHOERIGKEIT (type.Staatsangehoerigkeit)

Angaben zur Staatsangehörigkeit der natürlichen Person.

4.4.3.7 AUSWEISDOKUMENT (type.Ausweisdokument)

Angaben zu Ausweisdokumenten der natürlichen Person.

4.4.3.8 EINWOHNERSCHAFT (type.Einwohnerschaft)

Eine natürliche Person hat je Gemeinde zwar maximal nur eine Einwohnerschaft, aber bundesweit ggf.
mehrere, daher die hier dargestellte Kardinalität.
Umsetzungshinweise:
Die Zuzugselemente für Bund, Land, Kreis und Gemeinde sind im Rahmen der Rückmeldung nicht zu
übermitteln.

4.4.3.9 GESCHLECHT (type.Geschlecht)

Angaben zum Geschlecht der natürlichen Person.

GESCHLECHT type.Geschlecht 1 Abschnitt 1.3.6 44 *

Kindelemente von type.rueckmeldung.natuerlicheperson

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite
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4.4.4 Umzugsverband (bei Rückmeldungsnachrichten)
Typ: type.rueckmeldung.umzugsverband

Diese Struktur bildet genau einen Umzugsverband ab: Ein “Umzugsverband” ist eine technische Lö-
sung, um eine Gruppe von Personen – in der Regel ist dies der sogenannte Familienverband – gemein-
sam und juristisch zeitgleich von derselben Wohnung in Gemeinde A in eine neue gemeinsame Woh-
nung in Gemeinde B mit demselben Wohnungsstatus umziehen zu lassen.

Bei Mitteilungen an weitere Nebenwohnungs-Meldebehörden kann der Umzugsverband auch dann ge-
nutzt werden, wenn weitere Wohnungen der beteiligten Personen in derselben Gemeinde liegen.

Bild 4-5 type.rueckmeldung.umzugsverband

Das hier neu definierte Kindelement dieses Typs wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

4.4.4.1 betroffener

Hiermit wird genau eine rückzumeldende Person innerhalb des Umzugsverbandes identifiziert und be-
schrieben.

Kindelement von type.rueckmeldung.umzugsverband

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

betroffener 1..n

Kindelemente von betroffener

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

identifikation.betroffener type.identifikation.fort-
schreibung

1 Abschnitt 2.6.2 114 *

zuzugsperson type.rueckmeldung.natuer-
licheperson

1 Abschnitt 4.4.3 166 *

vertreter type.identifikation.ge-
setzlichervertreter

0..5 Abschnitt 2.6.3 115

partner.und.kinder type.identifikation.part-
ner.und.kinder

0..1 Abschnitt 2.6.9 124 *

nachweis.familienstand type.Nachweisdaten 0..1 Abschnitt 1.9.1 86 *
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Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.4.4.1.1 identifikation.betroffener (type.identifikation.fortschreibung)

Dient ausschließlich der Identifikation des Betroffenen. Diese Person wird von der sendenden Gemein-
de in der empfangenden Gemeinde rueckgemeldet.

4.4.4.1.2 zuzugsperson (type.rueckmeldung.natuerlicheperson)

Angaben über die natürliche Person, die in der Zuzugsgemeinde zur Anmeldung gekommen ist.

Folgende Daten einer natürlichen Person dürfen nicht übermittelt werden:
• Lohnsteuer
• Wahlrechtsausschluss
• Waffenrechtliche Erlaubnis
• Sprengstoffrechtliche Erlaubnis
• Passversagung
• Optionsdeutscher
• Anschrift3991
• Tod
• IdNr nach § 139b AO

4.4.4.1.3 partner.und.kinder (type.identifikation.partner.und.kinder)

Partner (Ehegatte, Lebenspartner) und Kinder des Betroffenen, der zur Anmeldung gekommen ist.

Da hier ein Containerelement aggregiert wird, kann das Element maximal einmal vorhanden sein.

4.4.4.1.4 nachweis.familienstand (type.Nachweisdaten)

Falls der Betroffene verheiratet ist oder sich in einer Lebenspartnerschaft befindet, sind hier die entspre-
chenden Nachweisdaten zu übermitteln.

4.4.5 Datentyp für die Rückmeldung eines aus dem Ausland zuziehenden Betroffenen
Typ: type.rueckmeldung.betroffener.ausland

Mit diesem Datentyp kann die Rückmeldung eines aus dem Ausland zuziehenden Betroffenen darge-
stellt werden.
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Bild 4-6 type.rueckmeldung.betroffener.ausland

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.4.5.1 identifikation.betroffener (type.identifikation.fortschreibung)

Dient ausschließlich zur Identifikation des Betroffenen in der empfangenden Gemeinde.

Umsetzungshinweise:
Das Element identifikation.betroffener/anschrift.empfaenger ist mit der letzten In-
landswohnung zu befüllen.

Kindelemente von type.rueckmeldung.betroffener.ausland

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

identifikation.betroffener type.identifikation.fort-
schreibung

1 Abschnitt 2.6.2 114 *

zuzugsperson type.rueckmeldung.natuer-
licheperson

1 Abschnitt 4.4.3 166 *

vertreter type.identifikation.ge-
setzlichervertreter

0..5 Abschnitt 2.6.3 115 *

partner.und.kinder type.identifikation.part-
ner.und.kinder

0..1 Abschnitt 2.6.9 124 *

letzte.inlandswohnung type.Wohnung 1 Abschnitt 1.7.3 70 *

nachweis.familienstand type.Nachweisdaten 0..1 Abschnitt 1.9.1 86 *
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4.4.5.2 zuzugsperson (type.rueckmeldung.natuerlicheperson)

Angaben über die natürliche Person, die in der Zuzugsgemeinde zur Anmeldung gekommen ist.
Folgende Daten einer natürlichen Person dürfen nicht übermittelt werden:
• Lohnsteuer
• Wahlrechtsausschluss
• Waffenrechtliche Erlaubnis
• Sprengstoffrechtliche Erlaubnis
• Passversagung
• Optionsdeutscher
• Anschrift3991
• Tod
• IdNr nach § 139b AO

4.4.5.3 vertreter (type.identifikation.gesetzlichervertreter)

Daten zur Identifikation des gesetzlichen Vertreters der Person, die zur Anmeldung gekommen ist.

4.4.5.4 partner.und.kinder (type.identifikation.partner.und.kinder)

Partner (Ehegatte, Lebenspartner) und Kinder des Betroffenen, der zur Anmeldung gekommen ist.

Da hier ein Containerelement aggregiert wird, kann das Element maximal einmal vorhanden sein.

4.4.5.5 letzte.inlandswohnung (type.Wohnung)

Bei Zuzug aus dem Ausland: Informationen über die letzte Wohnung im Inland vor dem Wegzug ins Aus-
land.

Die letzte Inlandswohnung MUSS angeben werden, da ansonsten keine Rückmeldung möglich ist.

4.4.5.6 nachweis.familienstand (type.Nachweisdaten)

Falls der Betroffene verheiratet ist oder sich in einer Lebenspartnerschaft befindet, sind hier die entspre-
chenden Nachweisdaten zu übermitteln, da nur aus diesen der Ort der Eheschließung bzw. die Eintra-
gung der Lebenspartnerschaft zu entnehmen ist.
4. Die Rückmeldung nach § 3 und die Fortschreibung nach § 5 (2) 1. BMeldDÜV© OSCI Leitstelle, Bremen OSCI–XMeld 1.3.3 / final



4.5 Die Nachrichten Seite 173
4.5 Die Nachrichten
In der folgenden Tabelle fassen wir alle in diesem Kapitel beschriebenen Nachrichten zusammen.

Alle Nachrichten der Hauptgruppe “rueckmeldung”

Untergruppe Nr. Beschreibung Seite

anmeldungin-
land

0201 Die sendende Gemeinde informiert die empfangende Gemeinde über 
die in der sendenden Gemeinde erfolgte Anmeldung.
Die empfangende Gemeinde wertet die Nachricht aus und reagiert 
immer mit einer Rückmeldungsauswertung (siehe dort).
Rückmeldungen, die sich aus der Anmeldung eines Umzugsverban-
des ergeben, sollen in einem Umzugsverband-Container zusammen-
gefasst werden. Ein “Umzugsverband” ist eine technische Lösung, 
um eine Gruppe von Personen – in der Regel der sogenannte Fami-
lienverband – gemeinsam und juristisch zeitgleich von derselben 
Wohnung in Gemeinde A in eine neue gemeinsame Wohnung in Ge-
meinde B mit demselben Wohnungsstatus umziehen zu lassen. Da-
bei ist eine alleinige Wohnung einer Hauptwohnung im Status 
gleichgestellt.
Rückmeldungen von mehreren Umzugsverbänden können zu Sam-
melnachrichten zusammengefasst werden. Damit wäre es beispiels-
weise möglich, die Anzahl der Kommunikationen zwischen 
Großstädten auf einen Batchlauf/Tag zu begrenzen. – Dies hätte na-
türlich keine Auswirkungen auf die oben beschriebene Semantik von 
Rückmeldungsauswertungen durch die empfangende Gemeinde.

179

anmel-
dungausland

0202 Der Betroffene hat sich in der sendenden Gemeinde nach Zuzug aus 
dem Ausland angemeldet. Die bis zum Wegzug ins Ausland zustän-
dige Gemeinde ist die für den letzten Wohnort im Inland zuständige 
Meldebehörde.  Die sendende Gemeinde informiert die empfangen-
de Gemeinde über die in der sendenden Gemeinde erfolgte Anmel-
dung.
Die empfangende Gemeinde wertet die Nachricht aus und reagiert 
mit einer Rückmeldungsauswertung (siehe dort).
Hinweis: Bei erstmaligen Zuzug aus dem Ausland – wenn bisher 
noch nie eine Wohnung im Inland bewohnt wurde – wird keine Rück-
meldung generiert.

180
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auswertung 0203 Mit dieser Nachricht werden ergänzende Informationen, die nur bei 
der bisherigen Hauptwohnung vorliegen, sowie abweichende Daten 
übermittelt. Diese Nachricht ist immer zu verwenden, auch wenn we-
der Ergänzungen noch Abweichungen vorliegen (beide Container 
sind dann leer). In diesen Fällen hat diese Nachricht eine reine Quit-
tungsfunktion.
Die Daten im Kindelement betroffener müssen eine Kopie der 
Daten sein, wie sie im Rahmen der “Rückmeldung 0201”, auf die mit 
dieser Nachricht reagiert wird, angegeben sind.
Bei der Befüllung des Abweichungscontainers sollten alle Abwei-
chungen – auch leere Feldinhalte versus gefüllte Werte – übermittelt 
werden, so wie sie sich aus dem Vergleich der eingegangenen Nach-
richt (0201, 0202, 0206) und dem im Melderegister gespeicherten Zu-
stand ergeben.
Bei einer Auswertungsnachricht an eine Nebenwohnung dürfen im 
Ergänzungscontainer nur Informationen zur waffen- und/oder 
sprengstoffrechtlichen Erlaubnis übermittelt werden. Liegen hierzu 
keine Informationen vor, so muss der Ergänzungscontainer leer sein.
Ggf. erhält die neue Hauptwohnungsgemeinde in dem Kindelement 
hauptwohnung.ergaenzungen von der bisherigen Hauptwoh-
nungsgemeinde ergänzende Daten (Wahlrechtsausschluss, 
Passversagung, Optionsdeutscher, Unionsbürgerschaft, Steueriden-
tifikation sowie waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnis).
Diese Nachricht ist auch zu verwenden, wenn nach einem Wiederzu-
zug aus dem Ausland (0202) die neue Meldebehörde über abwei-
chende Daten zu informieren ist.

186

keineidentifi-
kation

0204 Die versuchte Bearbeitung einer Rückmeldung (0201, 0202 oder 
0206) hat ergeben, dass der Betroffene in der Gemeinde nicht iden-
tifiziert werden konnte. (Dieser Sachverhalt gilt insbesondere auch 
bei verstorbenen Personen: Diese werden im Rückmeldungskontext 
nicht identifiziert.) Daher wird diese Nachricht an den Absender der 
eingegangenen Nachricht (0201, 0202 oder 0206) geschickt.
Die Daten im Kindelement betroffener müssen eine Kopie der 
Daten sein, wie sie im Rahmen der “Rückmeldung”, auf die mit dieser 
Nachricht reagiert wird, angegeben sind. Im darin enthaltenen Identi-
fikationsblock muss das Element anschrift.sender weggelassen 
werden. Das Element anschrift.empfaenger ist mit dem Ele-
ment anschrift.sender aus der erhaltenen 0201/0202/0206-
Nachricht zu befüllen.

199

Alle Nachrichten der Hauptgruppe “rueckmeldung”

Untergruppe Nr. Beschreibung Seite
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erweitertersta-
tuswechsel

0206 Der “Erweiterte Statuswechsel” ergänzt den Begriff des “Klassischen 
Statuswechsels”:
• Beim klassischen Statuswechsel werden keine Wohnungen auf-

gegeben oder neu begründet, es findet lediglich ein Wechsel 
statt, welche Wohnung die Eigenschaft Hauptwohnung hat. Dies 
kann gemeindeübergreifend oder innerhalb einer Gemeinde ge-
schehen, entsprechend wird dies weiteren beteiligten Meldebe-
hörden über eine Rückmeldungs- oder eine 
Fortschreibungsnachricht mitgeteilt.

• Der erweiterte Statuswechsel umfasst den Fall des klassischen 
Statuswechsels, es können dabei aber auch Wohnungen aufge-
geben sowie die neue Hauptwohnung bei einer bestehenden Ein-
wohnerschaft erst begründet werden. Wesentlich ist, dass am Ort 
der neuen Hauptwohnung bereits vor dem erweiterten Status-
wechsel eine Nebenwohnung bestand, so dass dort bereits Daten 
des Bürgers im Nebenwohnungsumfang vorlagen.

Der gemeindeübergreifende erweiterte Statuswechsel wird durch 
diese Nachricht abgebildet. Aus dieser Nachricht ist deshalb, analog 
zur Nachricht 0201, das vollständige Wohnungsbild sowohl vor dem 
erweiterten Statuswechsel, als auch nach dem erweiterten Status-
wechsel erkennbar.
Der erweiterte Statuswechsel innerhalb einer Gemeinde wird durch 
die Nachricht 0038 bzw. 0039 abgebildet. Die Nachricht 0039 er-
laubt neben dem klassischen Statuswechsel seit der Version OSCI-
XMeld 1.3.1 auch die Abmeldung der bisherigen Hauptwohnung in-
nerhalb der sendenden Gemeinde im gleichen Vorgang. Wird die 
Hauptwohnung innerhalb neu begründet und die bisherige Haupt-
wohnung innerhalb als Nebenwohnung beibehalten, so ist dies mit 
der Nachricht 0038 mitzuteilen. Werden bei dem Vorgang “Erweiter-
ter Statuswechsel innerhalb einer Gemeinde” zusätzlich noch  weite-
re Nebenwohnungen (innerhalb oder außerhalb der sendenden 
Gemeinde)  aufgegeben, so ist dies in diesem Fall – im Gegensatz 
zum gemeindeübergreifenden erweiterten Statuswechsel – nur durch 
die Kombination der Nachrichten 0038 bzw. 0039 mit den Fortschrei-
bungsnachrichten 0035 bzw. 0036 getrennt mitzuteilen.

181

berichtigtan-
meldunginland

0211 Die Zuzugsgemeinde erfährt über die Rückmeldeauswertung zu der 
ursprünglichen Nachricht 0201 über Abweichungen von den bei der 
Anmeldung gemachten Angaben. Nach Klärung der Abweichungen 
korrigiert sie ggf. ihr Melderegister und informiert alle Meldebehör-
den, denen sie eine aus jetziger Sicht fehlerhafte oder unvollständige 
Daten enthaltende Nachricht 0201 geschickt hatte, von dem Stand, 
der einer Rückmeldung mit korrekten und vollständigen Daten ent-
spricht. Dazu verwendet sie diese Nachricht (0211).
Diese Nachricht ist nicht mit einer Rückmeldeauswertung zu beant-
worten.

182

berichtigtan-
meldungaus-
land

0212 Die Zuzugsgemeinde erfährt über die Rückmeldeauswertung zu der 
ursprünglichen Nachricht 0202 über Abweichungen von den bei der 
Anmeldung gemachten Angaben. Nach Klärung der Abweichungen 
korrigiert sie ggf. ihr Melderegister und informiert die Meldebehörde, 
der sie eine aus jetziger Sicht fehlerhafte oder unvollständige Daten 
enthaltende Nachricht 0202 geschickt hatte, von dem Stand, der ei-
ner Rückmeldung mit korrekten und vollständigen Daten entspricht. 
Dazu verwendet sie diese Nachricht (0212).
Diese Nachricht ist nicht mit einer Rückmeldeauswertung zu beant-
worten.

182

Alle Nachrichten der Hauptgruppe “rueckmeldung”

Untergruppe Nr. Beschreibung Seite
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Die Rückmeldungen, die im Zusammenhang mit einer Anmeldung stehen, werden mit den Nachrichten
rueckmeldung.anmeldunginland.0201 (Abschnitt 4.5.1 auf Seite 179) und rueckmeldung.an-
meldungausland.0202 (Abschnitt 4.5.2 auf Seite 180) beschrieben. Die zweite Nachricht unterschei-
det sich von der ersten darin, dass auf den Zuzug aus dem Ausland mit der Übermittlung der letzten In-
landswohnung reagiert wird. – Die Nachrichten werden nicht zusammengefasst, da die
Geschäftsprozesse, die damit in der empfangenden Gemeinde ausgelöst werden, sehr unterschiedlich
sind. Darüber hinaus ist die Übermittlung von Umzugsverbänden bei der Nachricht rueckmel-
dung.anmeldungausland.0202 nicht sinnvoll und daher auch nicht implementiert worden.
Mit der Nachricht rueckmeldung.auswertung.0203 wird auf Differenzen beim Datenabgleich hin-
gewiesen, siehe Abschnitt 4.5.8 auf Seite 186. (Diese Nachricht wird ebenfalls verwendet, wenn keine
Differenzen gefunden wurden. In diesem Fall ist der Abweichungscontainer leer.)

Falls der Betroffene nach der Rückmeldung in der empfangenden Gemeinde nicht gefunden werden
konnte, wird die Nachricht rueckmeldung.keineidentifikation.0204 (Abschnitt 4.5.9 auf Seite
199) übermittelt.

Mit der Nachricht rueckmeldung.erweiterterstatuswechsel.0206 wird der erweiterte Status-
wechsel beschrieben (siehe Abschnitt 4.5.3 auf Seite 181). Der erweiterte Statuswechsel umfasst den
Fall des klassischen Statuswechsels, es können dabei aber auch Wohnungen aufgegeben sowie die
neue Hauptwohnung erst begründet werden. Wesentlich ist, dass am Ort der neuen Hauptwohnung be-
reits vor dem erweiterten Statuswechsel eine Nebenwohnung bestand, so dass dort bereits Daten des
Bürgers im Nebenwohnungsumfang vorlagen.

Mit den Nachrichten rueckmeldung.berichtigtanmeldunginland.0211, rueckmeldung.be-
richtigtanmeldungausland.0212 bzw. rueckmeldung.berichtigterweiterterstatus-
wechsel.0216 werden die im Rahmen der Rückmeldeauswertung bekannt gewordenen Abweichun-
gen von den bei der Anmeldung gemachten Angaben aufgeklärt und das Melderegister entsprechend
korrigiert. Die sendende Gemeinde informiert darüber alle Meldebehörden der weiteren Wohnung(en)
bzw. die fälschlicherweise angesprochene Meldebehörden. Diese Nachricht ist vom Empfänger nicht
mehr mit einer Auswertung der Rückmeldung zu beantworten.
Umsetzungshinweise:
1. Bei allen in einer Rückmeldungsnachricht enthaltenen Anschrift-Elementen ist der AGS ein Pflicht-

feld.
2. Im folgenden sind tabellarisch Änderungen aufgeführt, die durch Änderung der Hauptwohnung zu ei-

ner Rückmeldungsnachricht führen. Diese Wohnungsänderungen zeichnen sich dadurch aus, dass
die alte Hauptwohnung in einer anderen Meldebehörde liegt, die neue Hauptwohnung in der Mel-
debehörde, bei der der Bürger vorgesprochen hat. Dabei ist die Nachricht 0201 zu verwenden, wenn
der Bürger in der Vorsprech-Meldebehörde noch keine Einwohnerschaft hat, die Nachricht 0206,
wenn der Bürger bereits eine Einwohnerschaft hat. Die nachfolgende Tabelle zeigt die unterschied-
lichen Möglichkeiten auf.

berichtigter-
weitertersta-
tuswechsel

0216 Die Zuzugsgemeinde erfährt über die Rückmeldeauswertung zu der 
ursprünglichen Nachricht 0206 über Abweichungen von den bei der 
Anmeldung gemachten Angaben. Nach Klärung der Abweichungen 
korrigiert sie ggf. ihr Melderegister und informiert alle Meldebehör-
den, denen sie eine aus jetziger Sicht fehlerhafte oder unvollständige 
Daten enthaltende Nachricht 0206 geschickt hatte,  von dem Stand, 
der einer Rückmeldung 0206 mit korrekten und vollständigen Daten 
entspricht. Dazu verwendet sie die diese Nachricht (0216).
Diese Nachricht ist nicht mit einer Rückmeldeauswertung zu beant-
worten.

183

Alle Nachrichten der Hauptgruppe “rueckmeldung”

Untergruppe Nr. Beschreibung Seite
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Tabelle 4-1: Änderung HW führt zu Rückmeldungsnachricht

Im folgenden sind tabellarisch Änderungen aufgeführt, die trotz Änderung der Hauptwohnung weder
zu einer Rückmeldungsnachricht, noch zu einer Fortschreibungsnachricht führen. Diese Hauptwoh-
nungsänderungen sind bei der Meldebehörde abzuweisen im Rahmen des Wegfalls der Abmelde-
pflicht. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass die Meldebehörde, bei der der Bürger vorgesprochen
hat, nicht für die neue Hauptwohnung zuständig ist.

Alte Hauptwohnung Neue Hauptwohnung

Status 
nach der 
Änderung

In eigener 
MB? (Wo 
der Bür-
ger vor-
spricht)

Status vor 
der Ände-

rung

In eigener 
MB? (Wo 
der Bür-
ger vor-
spricht)

Einwoh-
nerschaft 
existiert?

Bemerkung: Nachricht

abgemel-
det

nein neue zu-
sätzliche 
Wohnung 
nicht die 

bestehen-
de NW

ja ja/NW Erweiterter Statuswechsel: 0206

abgemel-
det

nein neue zu-
sätzliche 
Wohnung 
nicht die 

bestehen-
de NW

ja nein Zuzug: 0201

abgemel-
det

nein bestehen-
de NW 

wird HW

ja ja/NW Erweiterter Statuswechsel: 0206

NW nein neue zu-
sätzliche 
Wohnung 
nicht die 

bestehen-
de NW

ja ja/NW Erweiterter Statuswechsel: 0206

NW nein neue zu-
sätzliche 
Wohnung 
nicht die 

bestehen-
de NW

ja nein Zuzug: 0201

NW nein bestehen-
de NW 

wird HW

ja ja/NW Klassischer Statuswechsel: 0206
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Tabelle 4-2: Änderung HW führt zu keiner Nachricht

Eine dritte Tabelle mit Änderungen der Hauptwohnung, die nicht zu einer Rückmeldungsnachricht,
sondern zu einer Nachricht aus dem Bereich Fortschreibung.Anschrift führen, ist im Umsetzungshin-
weis in Abschnitt 5.5.1 auf Seite 216 zu finden.

Alte Hauptwohnung Neue Hauptwohnung

Status 
nach der 
Änderung

In eigener 
MB? (Wo 
der Bür-
ger vor-
spricht)

Status vor 
der Ände-

rung

In eigener 
MB? (Wo 
der Bür-
ger vor-
spricht)

Einwoh-
nerschaft 
existiert?

Bemerkung: Nachricht1

1. Dieser Vorgang ist im Publikumsverkehr (Vorsprechen des Bürgers) nicht zulässig. Der Vorgang
kann nur im Rahmen der Einarbeitung einer Nachricht auftreten, die von einer anderen Meldebehörde
gesendet wurde. Deshalb werden in diesem Vorgang nie Nachrichten rueckmeldung.anmeldun-
ginland.0201 oder rueckmeldung.erweiterterstatuswechsel.0206 erzeugt.

abgemel-
det

ja neue zu-
sätzliche 
Wohnung 
nicht die 

bestehen-
de NW

nein ja/NW Nicht zulässig

abgemel-
det

ja bestehen-
de NW 

wird HW

nein ja/NW Nicht zulässig

abgemel-
det

nein neue zu-
sätzliche 
Wohnung 
nicht die 

bestehen-
de NW

nein ja/NW Nicht zulässig

abgemel-
det

nein bestehen-
de NW 

wird HW

nein ja/NW Nicht zulässig

NW ja neue zu-
sätzliche 
Wohnung 
nicht die 

bestehen-
de NW

nein ja/NW Nicht zulässig

NW ja bestehen-
de NW 

wird HW

nein ja/NW Nicht zulässig

NW nein neue zu-
sätzliche 
Wohnung 
nicht die 

bestehen-
de NW

nein ja/NW Nicht zulässig

NW nein bestehen-
de NW 

wird HW

nein ja/NW Nicht zulässig
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Kontextbedingung: Bei den Nachrichten 0201, 0202 und 0206 ist das Kindelement Religion ein Pflicht-
feld, wenn diese Nachricht von einer Hauptwohnung übermittelt wird.
Wenn die Nachricht aber von einer Nebenwohnung kommt und dieses Element fehlt, dann darf der
Rückmeldungsauswerter den Abweichungsblock zur Religionsdifferenz nicht übermitteln: Wir interpre-
tieren das Fehlen der Religion in der Rückmeldung so, dass kein Interesse an der Differenzmeldung be-
steht.

4.5.1 Rückmeldung (Inland) nach § 3 1. BMeldDÜV
Nachricht: rueckmeldung.anmeldunginland.0201

Die sendende Gemeinde informiert die empfangende Gemeinde über die in der sendenden Gemeinde
erfolgte Anmeldung.

Die empfangende Gemeinde wertet die Nachricht aus und reagiert immer mit einer Rückmeldungsaus-
wertung (siehe dort).

Rückmeldungen, die sich aus der Anmeldung eines Umzugsverbandes ergeben, sollen in einem Um-
zugsverband-Container zusammengefasst werden. Ein “Umzugsverband” ist eine technische Lösung,
um eine Gruppe von Personen – in der Regel der sogenannte Familienverband – gemeinsam und juri-
stisch zeitgleich von derselben Wohnung in Gemeinde A in eine neue gemeinsame Wohnung in Ge-
meinde B mit demselben Wohnungsstatus umziehen zu lassen. Dabei ist eine alleinige Wohnung einer
Hauptwohnung im Status gleichgestellt.
Rückmeldungen von mehreren Umzugsverbänden können zu Sammelnachrichten zusammengefasst
werden. Damit wäre es beispielsweise möglich, die Anzahl der Kommunikationen zwischen Großstädten
auf einen Batchlauf/Tag zu begrenzen. – Dies hätte natürlich keine Auswirkungen auf die oben beschrie-
bene Semantik von Rückmeldungsauswertungen durch die empfangende Gemeinde.

Umsetzungshinweise:
Wenn beim Zuzug falsche Gemeinden/AGS eingetragen wurden und deshalb die Rückmeldung an fal-
sche Meldebehörden geschickt wurde und folglich mit einer Nachricht 0204 beantwortet wurde, so ist
eine korrigerte Rückmeldung an alle beteiligten Meldebehörden zu versenden.

Wird im Rahmen der Rückmeldeauswertung bekannt, dass falsche Angaben vorliegen, korrigiert die Zu-
zugsmeldebehörde ihr Melderegister entsprechend. Sie informiert ggf. neu bekannt gewordene Mel-
debehörden mit einer Rückmeldungsnachricht 0201 bzw. 0202 bzw. 0206. Alle weiteren Meldebehör-
den werden über eine berichtigte Rückmeldung informiert (Nachricht 0211 bzw. 0212 bzw. 0216).

Bild 4-7 rueckmeldung.anmeldunginland.0201

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps type.rueckmeldung.sammelnachricht (siehe
Abschnitt 4.4.1 auf Seite 165).

Kindelement von rueckmeldung.anmeldunginland.0201

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

umzugsverband type.rueckmeldung.umzugs-
verband

1..n Abschnitt 4.4.4 169 *
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Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorste-
henden Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird
nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert
wurde.)

4.5.1.1 umzugsverband (type.rueckmeldung.umzugsverband)

Da die Nachricht 0201 als Sammelnachricht definiert ist, ist die Rückmeldung von 1 bis n Umzugsver-
bänden mit einer einzigen Nachricht von Gemeinde A an Gemeinde B möglich.

4.5.2 Rückmeldung nach Zuzug aus dem Ausland (§ 17, Abs. 1, Satz 4 MRRG sowie
nach § 3 1. BMeldDÜV)
Nachricht: rueckmeldung.anmeldungausland.0202

Der Betroffene hat sich in der sendenden Gemeinde nach Zuzug aus dem Ausland angemeldet. Die bis
zum Wegzug ins Ausland zuständige Gemeinde ist die für den letzten Wohnort im Inland zuständige
Meldebehörde.  Die sendende Gemeinde informiert die empfangende Gemeinde über die in der senden-
den Gemeinde erfolgte Anmeldung.

Die empfangende Gemeinde wertet die Nachricht aus und reagiert mit einer Rückmeldungsauswertung
(siehe dort).

Hinweis: Bei erstmaligen Zuzug aus dem Ausland – wenn bisher noch nie eine Wohnung im Inland be-
wohnt wurde – wird keine Rückmeldung generiert.
Umsetzungshinweise:
Werden im Rahmen der Einarbeitung einer Rückmeldeauswertung Abweichungen bekannt, die vermu-
ten lassen, dass sich die Melderegister ohne weitere Benachrichtigung möglicherweise in einem inkon-
sistenten Zustand befinden, dann informiert die Zuzugsmeldebehörde eine evtl. neu bekannt gewordene
Meldebehörde mit einer entsprechenden Rückmeldungsnachricht 0201 bzw. 0202.

Bild 4-8 rueckmeldung.anmeldungausland.0202

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps type.rueckmeldung.sammelnachricht (siehe
Abschnitt 4.4.1 auf Seite 165).

Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorste-
henden Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird
nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert
wurde.)

4.5.2.1 betroffener (type.rueckmeldung.betroffener.ausland)

Da die Nachricht 0202 als Sammelnachricht definiert ist, ist die Rückmeldung von 1 bis n aus dem Aus-
land zuziehenden Betroffenen mit einer einzigen Nachricht von Gemeinde A an Gemeinde B möglich.

Kindelement von rueckmeldung.anmeldungausland.0202

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

betroffener type.rueckmeldung.betrof-
fener.ausland

1..n Abschnitt 4.4.5 170 *
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4.5.3 Erweiterter Statuswechsel
Nachricht: rueckmeldung.erweiterterstatuswechsel.0206

Der “Erweiterte Statuswechsel” ergänzt den Begriff des “Klassischen Statuswechsels”:
• Beim klassischen Statuswechsel werden keine Wohnungen aufgegeben oder neu begründet, es fin-

det lediglich ein Wechsel statt, welche Wohnung die Eigenschaft Hauptwohnung hat. Dies kann ge-
meindeübergreifend oder innerhalb einer Gemeinde geschehen, entsprechend wird dies weiteren
beteiligten Meldebehörden über eine Rückmeldungs- oder eine Fortschreibungsnachricht mitgeteilt.

• Der erweiterte Statuswechsel umfasst den Fall des klassischen Statuswechsels, es können dabei
aber auch Wohnungen aufgegeben sowie die neue Hauptwohnung bei einer bestehenden Einwoh-
nerschaft erst begründet werden. Wesentlich ist, dass am Ort der neuen Hauptwohnung bereits vor
dem erweiterten Statuswechsel eine Nebenwohnung bestand, so dass dort bereits Daten des Bür-
gers im Nebenwohnungsumfang vorlagen.

Der gemeindeübergreifende erweiterte Statuswechsel wird durch diese Nachricht abgebildet. Aus
dieser Nachricht ist deshalb, analog zur Nachricht 0201, das vollständige Wohnungsbild sowohl vor
dem erweiterten Statuswechsel, als auch nach dem erweiterten Statuswechsel erkennbar.
Der erweiterte Statuswechsel innerhalb einer Gemeinde wird durch die Nachricht 0038 bzw. 0039 ab-
gebildet. Die Nachricht 0039 erlaubt neben dem klassischen Statuswechsel seit der Version OSCI-
XMeld 1.3.1 auch die Abmeldung der bisherigen Hauptwohnung innerhalb der sendenden Gemeinde im
gleichen Vorgang. Wird die Hauptwohnung innerhalb neu begründet und die bisherige Hauptwohnung
innerhalb als Nebenwohnung beibehalten, so ist dies mit der Nachricht 0038 mitzuteilen. Werden bei
dem Vorgang “Erweiterter Statuswechsel innerhalb einer Gemeinde” zusätzlich noch  weitere Neben-
wohnungen (innerhalb oder außerhalb der sendenden Gemeinde)  aufgegeben, so ist dies in diesem
Fall – im Gegensatz zum gemeindeübergreifenden erweiterten Statuswechsel – nur durch die Kombina-
tion der Nachrichten 0038 bzw. 0039 mit den Fortschreibungsnachrichten 0035 bzw. 0036 getrennt
mitzuteilen.

Umsetzungshinweise:
Werden im Rahmen der Einarbeitung einer Rückmeldeauswertung Abweichungen bekannt, die vermu-
ten lassen, dass sich die Melderegister ohne weitere Benachrichtigung möglicherweise in einem inkon-
sistenten Zustand befinden, dann informiert die Zuzugsmeldebehörde eine evtl. neu bekannt gewordene
Meldebehörde mit einer entsprechenden Rückmeldungsnachricht 0206.

Bild 4-9 rueckmeldung.erweiterterstatuswechsel.0206

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps type.rueckmeldung.sammelnachricht (siehe
Abschnitt 4.4.1 auf Seite 165).

Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorste-
henden Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird
nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert
wurde.)

Kindelement von rueckmeldung.erweiterterstatuswechsel.0206

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

umzugsverband type.rueckmeldung.umzugs-
verband

1..n Abschnitt 4.4.4 169 *
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4.5.3.1 umzugsverband (type.rueckmeldung.umzugsverband)

Da die Nachricht 0206 als Sammelnachricht definiert ist, ist der erweiterte Statuswechsel von 1 bis n
Umzugsverbänden mit einer einzigen Nachricht von Gemeinde A an Gemeinde B möglich.

4.5.4 Berichtigte Rückmeldung Inland
Nachricht: rueckmeldung.berichtigtanmeldunginland.0211

Die Zuzugsgemeinde erfährt über die Rückmeldeauswertung zu der ursprünglichen Nachricht 0201
über Abweichungen von den bei der Anmeldung gemachten Angaben. Nach Klärung der Abweichungen
korrigiert sie ggf. ihr Melderegister und informiert alle Meldebehörden, denen sie eine aus jetziger Sicht
fehlerhafte oder unvollständige Daten enthaltende Nachricht 0201 geschickt hatte, von dem Stand, der
einer Rückmeldung mit korrekten und vollständigen Daten entspricht. Dazu verwendet sie diese Nach-
richt (0211).
Diese Nachricht ist nicht mit einer Rückmeldeauswertung zu beantworten.

Bild 4-10 rueckmeldung.berichtigtanmeldunginland.0211

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps type.rueckmeldung.sammelnachricht (siehe
Abschnitt 4.4.1 auf Seite 165).

Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorste-
henden Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird
nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert
wurde.)

4.5.4.1 umzugsverband (type.rueckmeldung.umzugsverband)

Da die Nachricht 0211 als Sammelnachricht definiert ist, ist die Rückmeldung von 1 bis n Umzugsver-
bänden mit einer einzigen Nachricht von Gemeinde A an Gemeinde B möglich.

4.5.5 Berichtigte Rückmeldung Ausland
Nachricht: rueckmeldung.berichtigtanmeldungausland.0212

Die Zuzugsgemeinde erfährt über die Rückmeldeauswertung zu der ursprünglichen Nachricht 0202
über Abweichungen von den bei der Anmeldung gemachten Angaben. Nach Klärung der Abweichungen
korrigiert sie ggf. ihr Melderegister und informiert die Meldebehörde, der sie eine aus jetziger Sicht feh-
lerhafte oder unvollständige Daten enthaltende Nachricht 0202 geschickt hatte, von dem Stand, der ei-
ner Rückmeldung mit korrekten und vollständigen Daten entspricht. Dazu verwendet sie diese Nachricht
(0212).

Diese Nachricht ist nicht mit einer Rückmeldeauswertung zu beantworten.

Kindelement von rueckmeldung.berichtigtanmeldunginland.0211

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

umzugsverband type.rueckmeldung.umzugs-
verband

1..n Abschnitt 4.4.4 169 *
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Bild 4-11 rueckmeldung.berichtigtanmeldungausland.0212

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps type.rueckmeldung.sammelnachricht (siehe
Abschnitt 4.4.1 auf Seite 165).

Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorste-
henden Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird
nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert
wurde.)

4.5.5.1 betroffener (type.rueckmeldung.betroffener.ausland)

Da die Nachricht 0212 als Sammelnachricht definiert ist, ist die Berichtigungs-Rückmeldung von 1 bis
n aus dem Ausland zuziehenden Betroffenen mit einer einzigen Nachricht von Gemeinde A an Gemein-
de B möglich.

4.5.6 Berichtigte Rückmeldung Erweiterter Statuswechsel
Nachricht: rueckmeldung.berichtigterweiterterstatuswechsel.0216

Die Zuzugsgemeinde erfährt über die Rückmeldeauswertung zu der ursprünglichen Nachricht 0206
über Abweichungen von den bei der Anmeldung gemachten Angaben. Nach Klärung der Abweichungen
korrigiert sie ggf. ihr Melderegister und informiert alle Meldebehörden, denen sie eine aus jetziger Sicht
fehlerhafte oder unvollständige Daten enthaltende Nachricht 0206 geschickt hatte,  von dem Stand, der
einer Rückmeldung 0206 mit korrekten und vollständigen Daten entspricht. Dazu verwendet sie die die-
se Nachricht (0216).

Diese Nachricht ist nicht mit einer Rückmeldeauswertung zu beantworten.

Bild 4-12 rueckmeldung.berichtigterweiterterstatuswechsel.0216

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps type.rueckmeldung.sammelnachricht (siehe
Abschnitt 4.4.1 auf Seite 165).

Kindelement von rueckmeldung.berichtigtanmeldungausland.0212

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

betroffener type.rueckmeldung.betrof-
fener.ausland

1..n Abschnitt 4.4.5 170 *

Kindelement von rueckmeldung.berichtigterweiterterstatuswechsel.0216

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

umzugsverband type.rueckmeldung.umzugs-
verband

1..n Abschnitt 4.4.4 169 *
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Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorste-
henden Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird
nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert
wurde.)

4.5.6.1 umzugsverband (type.rueckmeldung.umzugsverband)

Da die Berichtigungsnachricht 0216 als Sammelnachricht definiert ist, ist der erweiterte Statuswechsel
von 1 bis n Umzugsverbänden mit einer einzigen Nachricht von Gemeinde A an Gemeinde B möglich.

4.5.7 Prüfung von 0203-Nachrichten
In der Praxis hat es immer wieder Probleme damit gegeben, wann eine – an sich valide – Nachricht zur
Auswertung der Rückmeldung verarbeitet werden muss und wann sie zurück gewiesen werden darf.
Grundsätzlich gilt natürlich, dass die Nachricht an sich valide sein muss. Im Folgenden werden Richtli-
nien aufgestellt, an der sich die Prüfung einer eingehenden 0203er Nachricht zur Auswertung der Rück-
meldung orientieren soll.

Bei der Bewertung des Mangels wird jeweils als Bearbeitungsanweisung “abweisen” oder “ignorieren”
angegeben.
• Ignorieren bedeutet, dass die Nachricht entgegen genommen werden muss. Eine Rückweisung aus

dem genannten Sachverhalt ist nicht zulässig.
• Abweisen heißt, dass die Nachricht mit einer ReturnToSender-Nachricht administration.re-

turntosender.0900 an den Absender zurück geschickt wird. Hier ist neben dem Grund der Rück-
weisung aus der OSCI–XMeld-Schlüsseltabelle 60 auch das Element ergaenzende.hinweise mit
dem zur Rückweisung führenden Sachverhalt anzugeben.

4.5.7.1 Allgemeine Prüfungen

4.5.7.2 Prüfung Nachrichtenkopf / Identifikation

4.5.7.3 Prüfung Rückmeldungsauswertung

4.5.7.3.1 Tabelleninhalte

Bei der Beurteilung von Tabelleninhalten wurde formal bewertet, wie sich das Vorliegen von Angaben
auswirkt, die nicht in den vorgegebenen Schlüsseltabellen enthalten sind. Besteht die Gefahr, dass die
übergebenen Daten zu einer Verfälschung der Daten beim Empfänger führen können, so wird die Nach-
richt abgewiesen. Wenn es als sinnvoll erachtet wird, über eine Aussteuerung der Nachricht eine manu-
elle Klärung des Sachverhaltes herbeizuführen, so wird der fehlerhafte Wert ignoriert.

Schl.-tab. 
OSCI–
XMeld

Sachverhalt Handlung

Nachricht nicht valide abweisen

Inhalt Schlüsseltabelle fehlt abweisen

Schl.-tab. 
OSCI–
XMeld

Sachverhalt Handlung

33 Schlüsselarten der Erreichbarkeit falsch ignorieren

Identifikation: Empfängerabschnitt fehlt abweisen
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4.5.7.3.2 Anschriften

Besonders zu bewerten sind in der 0203er Nachricht die übermittelten Anschriften. Hier ist zu gewähr-
leisten, dass das Wohnungsbild korrekt wieder gegeben werden kann.

Im Wohnungsbild 0203 sollen nur aktuelle Wohnungen erscheinen. Ausnahmen sind in der Rückmel-
dung angegebene aktuelle Wohnungen aus der Rückmeldung, die beim Auswerter als abgemeldet ge-
speichert sind. Die einzige mit zu liefernde Datumsangabe zu dieser Wohnung ist das Auszugsdatum.

Schl.-tab. 
OSCI–
XMeld

Sachverhalt Handlung

1 Geschlecht: Inhalt nicht korrekt abweisen

3 Art des gesetzlichen Vertreters: Inhalt nicht korrekt abweisen

3 Art des gesetzlichen Vertreters: Inhalt nicht korrekt abweisen

4 Art des Dokumentes: Inhalt nicht korrekt abweisen

5 Wohnungsstatus: Inhalt nicht korrekt abweisen

7 Familienstand: Inhalt nicht korrekt abweisen

8 Ehebeendigungsgrund: Inhalt nicht korrekt abweisen

11 ASP: Inhalt nicht korrekt abweisen

12 Art Wahlrechtsausschluss: Inhalt nicht korrekt abweisen

16 Art Passversagung: Inhalt nicht korrekt abweisen

17 Optionsdeutsch: Inhalt nicht korrekt abweisen

23 Unionsbürger: Inhalt nicht korrekt ignorieren

25 Religionen: Inhalt nicht korrekt ignorieren

40 Staatsangehörigkeiten: Inhalt nicht korrekt ignorieren

45 Partnerschaftstyp: Inhalt nicht korrekt abweisen

Schl.-tab. 
OSCI–
XMeld

Sachverhalt Handlung

Wohnung ohne Anschrift (als Anschrift gilt: AGS, PLZ, Ort, Straße, Haus-
nummer)

abweisen

Status der Wohnung fehlt ignorieren

Anschrift im Ausland ignorieren

im Paar hauptwohnung.bisher fehlt entwender der Auswerter oder der 
Rückmelder

abweisen

Einzugsdatum für weitere Wohnungen außerhalb ignorieren

doppelte Datumsangaben, z. B. Einzugsdatum und Datum des Statuswech-
sels

ignorieren

Datum (Einzugsdatum, Auszugsdatum, Datum des Statuswechsels) liegt in 
der Zukunft

abweisen
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4.5.7.3.3 Sonstige Abweichungen

Übersendet der Auswerter Daten zu mehreren Personalausweisen, so ist der aktuellste zu übernehmen.

4.5.7.3.4 Ergänzungscontainer

Tatsachen, die nach § 4 Abs. 1 1. BMeldDÜV zu übermitteln sind, dürfen nur unter bestimmten Umstän-
den mitgeteilt werden:
• Steueridentifikationsmerkmale (IdNr oder VBM) werden nur von der bisherigen Haupt- oder alleini-

gen Wohnung als Antwort auf die Nachrichten 0201 und 0206 übermittelt.

4.5.8 Rückmeldungsauswertung: Mitteilung abweichender und/oder ergänzender Da-
ten
Nachricht: rueckmeldung.auswertung.0203

Mit dieser Nachricht werden ergänzende Informationen, die nur bei der bisherigen Hauptwohnung vor-
liegen, sowie abweichende Daten übermittelt. Diese Nachricht ist immer zu verwenden, auch wenn we-
der Ergänzungen noch Abweichungen vorliegen (beide Container sind dann leer). In diesen Fällen hat
diese Nachricht eine reine Quittungsfunktion.

Die Daten im Kindelement betroffener müssen eine Kopie der Daten sein, wie sie im Rahmen der
“Rückmeldung 0201”, auf die mit dieser Nachricht reagiert wird, angegeben sind.

Bei der Befüllung des Abweichungscontainers sollten alle Abweichungen – auch leere Feldinhalte ver-
sus gefüllte Werte – übermittelt werden, so wie sie sich aus dem Vergleich der eingegangenen Nachricht
(0201, 0202, 0206) und dem im Melderegister gespeicherten Zustand ergeben.
Bei einer Auswertungsnachricht an eine Nebenwohnung dürfen im Ergänzungscontainer nur Informatio-
nen zur waffen- und/oder sprengstoffrechtlichen Erlaubnis übermittelt werden. Liegen hierzu keine In-
formationen vor, so muss der Ergänzungscontainer leer sein.

Ggf. erhält die neue Hauptwohnungsgemeinde in dem Kindelement hauptwohnung.ergaenzungen
von der bisherigen Hauptwohnungsgemeinde ergänzende Daten (Wahlrechtsausschluss, Passversa-
gung, Optionsdeutscher, Unionsbürgerschaft, Steueridentifikation sowie waffen- und sprengstoffrechtli-
che Erlaubnis).

Diese Nachricht ist auch zu verwenden, wenn nach einem Wiederzuzug aus dem Ausland (0202) die
neue Meldebehörde über abweichende Daten zu informieren ist.
Umsetzungshinweise:
Die Nachricht rueckmeldung.anmeldunginland.0201 wird an die Wegzugsmeldebehörde sowie
an alle weiteren (bekannten) aktuellen Meldebehörden gesandt. Die angeschriebenen Meldebehörden
antworten mit der Nachricht rueckmeldung.auswertung.0203 gegenüber der Zuzugsmeldebehör-
de. Ein weiterer Austausch zwischen den beteiligten Meldebehörden untereinander ist nicht erforderlich.

Schl.-tab. 
OSCI–
XMeld

Sachverhalt Handlung

Personalausweis mehrfach vorhanden ignorieren

Schl.-tab. 
OSCI–
XMeld

Sachverhalt Handlung

Waffenrechtliche Erlaubnis, Tag der erstmaligen Erteilung fehlt abweisen

Sprengstoffrechtliche Erlaubnis, Tag der erstmaligen Erteilung fehlt abweisen

Steueridentifikation/VBM fehlt abweisen
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Beispiel: Eine Person mit einer Hauptwohnung in der Gemeinde “A” sowie mit einer Nebenwohnung in
der Gemeinde “B” zieht  in die Gemeinde “C”.  Die Rückmeldung erfolgt von der Meldebehörde “C” an
die Meldebehörden “A” und “B”, die beide mit der Auswertungsnachricht gegenüber “C” antworten. Ein
weiterer Nachrichtenaustausch zwischen den Meldebehörden “A” und “B” erfolgt nicht, da die Daten be-
reits in einem vorherigen Rückmeldeverfahren abgeglichen wurden.
Das Kindelement ursprungsnachricht ist immer zu übermitteln.
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Bild 4-13 rueckmeldung.auswertung.0203
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Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps type.rueckmeldungsauswertung (siehe Ab-
schnitt 4.4.2 auf Seite 166).

Die hier neu definierten Kindelemente dieser Nachricht werden in den folgenden Unterabschnitten be-
schrieben.

4.5.8.1 hauptwohnung.ergaenzungen

Der Sender informiert die Gemeinde, in der die Hauptwohnung des Betroffenen liegt, über ergänzende
Daten zum Betroffenen.

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehenden
Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird nachfol-
gend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

4.5.8.1.1 wahlrechtsausschluss

Mit diesem Element wird ein Wahlrechtsausschluss übermittelt. Falls dazu Nachweisdaten vorliegen,
können diese ebenfalls mit übermittelt werden.

Kindelemente von rueckmeldung.auswertung.0203

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

hauptwohnung.ergaen-
zungen

1

abweichungen 1

ursprungsnachricht type.Schluesseltabelle 1

Kindelemente von hauptwohnung.ergaenzungen

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

wahlrechtsausschluss 0..n

passversagung 0..n

optionsdeutscher 0..1

unionsbuerger 0..1

waffenrechtliche.erlaub-
nis

0..n

steueridentifikation type.Steueridentifikation 0..1 Abschnitt 1.3.17 55

sprengstoffrechtliche.er-
laubnis

0..1

Kindelemente von wahlrechtsausschluss

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

wahlrechtsausschluss type.Wahlrechtsausschluss 1 Abschnitt 1.3.16 54

nachweisdaten type.Nachweisdaten 0..1 Abschnitt 1.9.1 86 *
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Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.5.8.1.1-1  nachweisdaten (type.Nachweisdaten)

Sofern Nachweisdaten im Melderegister gespeichert sind, werden sie nach § 4 (4) 1. BMeldDÜV über-
mittelt.

4.5.8.1.2 passversagung

Mit diesem Element wird eine Passversagung übermittelt. Falls dazu Nachweisdaten vorliegen, können
diese ebenfalls mit übermittelt werden.

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.5.8.1.2-1  nachweisdaten (type.Nachweisdaten)

Sofern Nachweisdaten im Melderegister gespeichert sind, werden sie nach § 4 (4) 1. BMeldDÜV über-
mittelt.

4.5.8.1.3 optionsdeutscher

Mit diesem Element wird die Eigenschaft Optionsdeutscher übermittelt. Falls dazu Nachweisdaten vor-
liegen, können diese ebenfalls mit übermittelt werden.

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.5.8.1.3-1  nachweisdaten (type.Nachweisdaten)

Sofern Nachweisdaten im Melderegister gespeichert sind, werden sie nach § 4 (4) 1. BMeldDÜV über-
mittelt.

4.5.8.1.4 unionsbuerger

Mit diesem Element wird die Eigenschaft Unionsbürger übermittelt. Falls dazu Nachweisdaten vorliegen,
können diese ebenfalls mit übermittelt werden.

Kindelemente von passversagung

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

passversagung type.Passversagung 1 Abschnitt 1.3.9 49

nachweisdaten type.Nachweisdaten 0..1 Abschnitt 1.9.1 86 *

Kindelemente von optionsdeutscher

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

optionsdeutscher type.Optionsdeutscher 1 Abschnitt 1.3.8 48

nachweisdaten type.Nachweisdaten 0..1 Abschnitt 1.9.1 86 *
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Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.5.8.1.4-1  nachweisdaten (type.Nachweisdaten)

Sofern Nachweisdaten im Melderegister gespeichert sind, werden sie nach § 4 (4) 1. BMeldDÜV über-
mittelt.

4.5.8.1.5 waffenrechtliche.erlaubnis

Mit diesem Element wird die waffenrechtliche Erlaubnis übermittelt. Falls dazu Nachweisdaten vorlie-
gen, können diese ebenfalls mit übermittelt werden.

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.5.8.1.5-1  nachweisdaten (type.Nachweisdaten)

Sofern Nachweisdaten im Melderegister gespeichert sind, werden sie nach § 4 (4) 1. BMeldDÜV über-
mittelt.

4.5.8.1.6 sprengstoffrechtliche.erlaubnis

Mit diesem Element wird die sprengstoffrechtliche Erlaubnis übermittelt. Falls dazu Nachweisdaten vor-
liegen, können diese ebenfalls mit übermittelt werden.

Kindelemente von unionsbuerger

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

unionsbuerger type.Unionsbuerger 1 Abschnitt 1.3.13 52

nachweisdaten type.Nachweisdaten 0..1 Abschnitt 1.9.1 86 *

Kindelemente von waffenrechtliche.erlaubnis

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

waffenrechtlicheerlaub-
nis

type.WaffenrechtlicheEr-
laubnis

1 Abschnitt 1.3.14 53

nachweisdaten type.Nachweisdaten 0..1 Abschnitt 1.9.1 86 *

Kindelemente von sprengstoffrechtliche.erlaubnis

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

sprengstoffrechtlicheer-
laubnis

type.Sprengstoffrechtli-
cheErlaubnis

1 Abschnitt 1.3.15 53

nachweisdaten type.Nachweisdaten 0..1 Abschnitt 1.9.1 86 *
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Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.5.8.1.6-1  nachweisdaten (type.Nachweisdaten)

Sofern Nachweisdaten im Melderegister gespeichert sind, werden sie nach § 4 (4) 1. BMeldDÜV über-
mittelt.

4.5.8.2 abweichungen

Es wird über Differenzen beim Datenabgleich beim Empfang der “Rückmeldung” informiert. Dazu be-
steht dieses Element aus einer Reihe von Kindelementen, von denen jedes jeweils ein Abweichungs-
paar repräsentiert. Ein Abweichungspaar besteht dabei immer aus beiden Komponenten: Auswerter-
und Rückmelderdaten.

Da sich Abweichungen erfahrungsgemäß nur auf Teile der Daten beziehen, haben wir uns entschieden,
jeweils genau derartige Abweichungspaare zu übermitteln. Somit wird in den Kindelementen (Name,
Geburt, etc)  sowohl der Wert übermittelt, wie er vom Sender der Rückmeldung angegeben wurde (in
DATEN.rueckmelder), als auch der Wert, wie er dem Empfänger der Rückmeldung bekannt war (in
DATEN.auswerter). – Bei einer ausschließlichen Namensabweichung wird folglich das Element ab-
weichungen nur aus dem Kindelement name bestehen, welches das voneinander abweichende Rück-
meldungs-/Auswertungspaar enthält.
Wenn Listen (z. B. Wohnungen) übermittelt werden, stellen unterschiedliche Reihenfolgen (Auswerter:
HW A, NW B; Rückmelder: NW B, HW A) natürlich keine Abweichungen dar.

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

4.5.8.2.1 name

Abweichungen beim Namen.

Kindelemente von abweichungen

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

name 0..1

geburt 0..1

staatsangehoerigkeit 0..1

familienstand 0..1

religion 0..1

hauptwohnung.bisher 0..1

wohnung.weitere 0..1

ausweisdokument 0..1

geschlecht 0..1

gesetzlichervertreter 0..1

uebermittlungssperre 0..1

partner.und.kinder 0..1
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Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.5.8.2.1-1  name.rueckmelder (type.NameNatuerlichePerson)

Rückgemeldeter Name

4.5.8.2.1-2  name.auswerter (type.NameNatuerlichePerson)

Name, wie im Empfänger-EWO gespeichert

4.5.8.2.2 geburt

Abweichungen bei den Geburtsdaten.

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.5.8.2.2-1  geburt.rueckmelder (type.Geburt)

Rückgemeldete Geburtsdaten

4.5.8.2.2-2  geburt.auswerter (type.Geburt)

Geburtsdaten, wie im Empfänger-EWO gespeichert

4.5.8.2.3 staatsangehoerigkeit

Abweichungen bei der Staatsangehörigkeit.

Kindelemente von name

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

name.rueckmelder type.NameNatuerlichePerson 1 Abschnitt 1.4.1 56 *

name.auswerter type.NameNatuerlichePerson 1 Abschnitt 1.4.1 56 *

Kindelemente von geburt

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

geburt.rueckmelder type.Geburt 1 Abschnitt 1.3.5 43 *

geburt.auswerter type.Geburt 1 Abschnitt 1.3.5 43 *

Kindelemente von staatsangehoerigkeit

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

staatsangehoerig-
keit.rueckmelder

type.Staatsangehoerigkeit 1..4 Abschnitt 1.3.11 50 *

staatsangehoerig-
keit.auswerter

type.Staatsangehoerigkeit 1..4 Abschnitt 1.3.11 50 *
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Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.5.8.2.3-1  staatsangehoerigkeit.rueckmelder (type.Staatsangehoerigkeit)

Rückgemeldete Staatsangehörigkeit

4.5.8.2.3-2  staatsangehoerigkeit.auswerter (type.Staatsangehoerigkeit)

Staatsangehörigkeit, wie im Empfänger-EWO gespeichert

4.5.8.2.3-3  staatsangehoerigkeit.auswerter.glaubhaftmachungdeutschestaatsangehoerigkeit
(type.Nachweisdaten)

Falls bei dem Betroffenen ein Eintrag zur deutschen Staatsangehörigkeit vorhanden ist, sind die im
Empfänger-EWO gespeicherten Nachweise zur Glaubhaftmachung (DSMeld-Felder 1002 bis 1004) zu
übermitteln.

4.5.8.2.4 familienstand

Abweichungen beim Familienstand.

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.5.8.2.4-1  familienstand.rueckmelder (type.Familienstand)

Rückgemeldeter Familienstand

4.5.8.2.4-2  familienstand.rueckmelder.nachweis (type.Nachweisdaten)

Falls der Betroffene verheiratet ist oder sich in einer Lebenspartnerschaft befindet, sind hier die rückge-
meldeten Nachweisdaten zu übermitteln.

staatsangehoerig-
keit.auswerter.glaubhaft-
machungdeutschestaats
angehoerigkeit

type.Nachweisdaten 0..1 Abschnitt 1.9.1 86 *

Kindelemente von familienstand

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

familienstand.rueckmel-
der

type.Familienstand 1 Abschnitt 1.3.4 42 *

familienstand.rueckmel-
der.nachweis

type.Nachweisdaten 1 Abschnitt 1.9.1 86 *

familienstand.auswerter type.Familienstand 1 Abschnitt 1.3.4 42 *

familienstand.auswer-
ter.nachweis

type.Nachweisdaten 1 Abschnitt 1.9.1 86 *

Kindelemente von staatsangehoerigkeit

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite
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4.5.8.2.4-3  familienstand.auswerter (type.Familienstand)

Familienstand, wie im Empfänger-EWO gespeichert

4.5.8.2.4-4  familienstand.auswerter.nachweis (type.Nachweisdaten)

Falls der Betroffene verheiratet ist oder sich in einer Lebenspartnerschaft befindet, sind hier die ausge-
werteten Nachweisdaten (im Empfänger-EWO gespeichert) zu übermitteln.

4.5.8.2.5 religion

Abweichungen bei der Religion.

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.5.8.2.5-1  religion.rueckmelder (type.Religion)

Rückgemeldete Religion

4.5.8.2.5-2  religion.auswerter (type.Religion)

Religion, wie im Empfänger-EWO gespeichert

4.5.8.2.6 hauptwohnung.bisher

Abweichungen bei der Hauptwohnung.

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.5.8.2.6-1  hauptwohnung.bisher.rueckmelder (type.Wohnung)

Rückgemeldete bisherige Hauptwohnung.

4.5.8.2.6-2  hauptwohnung.bisher.auswerter (type.Wohnung)

Bisherige Hauptwohnung, wie im Empfänger-EWO gespeichert.

Kindelemente von religion

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

religion.rueckmelder type.Religion 1 Abschnitt 1.3.10 50 *

religion.auswerter type.Religion 1 Abschnitt 1.3.10 50 *

Kindelemente von hauptwohnung.bisher

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

hauptwohnung.bis-
her.rueckmelder

type.Wohnung 1 Abschnitt 1.7.3 70 *

hauptwohnung.bis-
her.auswerter

type.Wohnung 1 Abschnitt 1.7.3 70 *
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Ist die Person bereits als verzogen gekennzeichnet, so ist die gespeicherte Rückmeldewohnung (ggf.
Abmeldewohnung) einzutragen.

4.5.8.2.7 wohnung.weitere

Abweichungen bei weiteren Wohnungen.

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.5.8.2.7-1  wohnung.weitere.rueckmelder (type.Wohnung)

Rückgemeldete weitere Wohnung

4.5.8.2.7-2  wohnung.weitere.auswerter (type.Wohnung)

Weitere Wohnung, wie im Empfänger-EWO gespeichert

Im Wohnungsbild 0203 sollen nur aktuelle Wohnungen erscheinen. Ausnahmen sind in der Rückmel-
dung angegebene aktuelle Wohnungen aus der Rückmeldung, die beim Auswerter als abgemeldet ge-
speichert sind. Die einzige mit zu liefernde Datumsangabe zu dieser Wohnung ist das Auszugsdatum.

4.5.8.2.8 ausweisdokument

Laut novellierter 1. BMeldDÜV sind Ausweisdokumente Bestandteil des Abweichungskatalogs und so-
mit in die Rückmeldungsauswertungsnachricht aufzunehmen.

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.5.8.2.8-1  ausweisdokument.rueckmelder (type.Ausweisdokument)

Rückgemeldetes Ausweisdokument

4.5.8.2.8-2  ausweisdokument.auswerter (type.Ausweisdokument)

Ausweisdokument, wie im Empfänger-EWO gespeichert

Kindelemente von wohnung.weitere

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

wohnung.weitere.rueck-
melder

type.Wohnung 0..n Abschnitt 1.7.3 70 *

wohnung.weitere.aus-
werter

type.Wohnung 0..n Abschnitt 1.7.3 70 *

Kindelemente von ausweisdokument

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

ausweisdokument.rueck-
melder

type.Ausweisdokument 0..n Abschnitt 1.3.2 40 *

ausweisdokument.aus-
werter

type.Ausweisdokument 0..n Abschnitt 1.3.2 40 *
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4.5.8.2.9 geschlecht

Laut novellierter 1. BMeldDÜV ist das Geschlecht Bestandteil des Abweichungskatalogs und somit in
die Rückmeldungsauswertungsnachricht aufzunehmen.

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.5.8.2.9-1  geschlecht.rueckmelder (type.Geschlecht)

Rückgemeldetes Geschlecht

4.5.8.2.9-2  geschlecht.auswerter (type.Geschlecht)

Geschlecht, wie im Empfänger-EWO gespeichert

4.5.8.2.10 gesetzlichervertreter

Laut novellierter 1. BMeldDÜV sind gesetzliche Vertreter Bestandteil des Abweichungskatalogs und so-
mit in die Rückmeldungsauswertungsnachricht aufzunehmen.

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.5.8.2.10-1  gesetzlichervertreter.rueckmelder (type.identifikation.gesetzlichervertre-
ter)

Rückgemeldeter gesetzlicher Vertreter

4.5.8.2.10-2  gesetzlichervertreter.auswerter (type.identifikation.gesetzlichervertreter)

Gesetzlicher Vertreter, wie im Empfänger-EWO gespeichert

4.5.8.2.11 uebermittlungssperre

Laut novellierter 1. BMeldDÜV sind Übermittlungssperren Bestandteil des Abweichungskatalogs und so-
mit in die Rückmeldungsauswertungsnachricht aufzunehmen.

Kindelemente von geschlecht

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

geschlecht.rueckmelder type.Geschlecht 1 Abschnitt 1.3.6 44 *

geschlecht.auswerter type.Geschlecht 1 Abschnitt 1.3.6 44 *

Kindelemente von gesetzlichervertreter

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

gesetzlichervertre-
ter.rueckmelder

type.identifikation.ge-
setzlichervertreter

0..5 Abschnitt 2.6.3 115 *

gesetzlichervertre-
ter.auswerter

type.identifikation.ge-
setzlichervertreter

0..5 Abschnitt 2.6.3 115 *
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Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.5.8.2.11-1  uebermittlungssperre.rueckmelder (type.Auskunftssperre)

Rückgemeldete Übermittlungssperre.
Erlaubt sind in diesem Zusammenhang nur folgende Schlüssel der Tabelle 11:
• 1
• 3

4.5.8.2.11-2  uebermittlungssperre.auswerter (type.Auskunftssperre)

Übermittlungssperre, wie im Empfänger-EWO gespeichert.
Erlaubt sind in diesem Zusammenhang nur folgende Schlüssel der Tabelle 11:
• 1
• 3

4.5.8.2.12 partner.und.kinder

Laut novellierter 1. BMeldDÜV sind Partner und Kinder Bestandteil des Abweichungskatalogs und somit
in die Rückmeldungsauswertungsnachricht aufzunehmen.

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehen-
den Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen wer-
den nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geän-
dert wurde.)

4.5.8.2.12-1  partner.und.kinder.rueckmelder (type.identifikation.partner.und.kinder)

Rückgemeldete Partner und Kinder

4.5.8.2.12-2  partner.und.kinder.auswerter (type.identifikation.partner.und.kinder)

Partner und Kinder, wie im Empfänger-EWO gespeichert

Kindelemente von uebermittlungssperre

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

uebermittlungssper-
re.rueckmelder

type.Auskunftssperre 0..n Abschnitt 1.7.2 69 *

uebermittlungssper-
re.auswerter

type.Auskunftssperre 0..n Abschnitt 1.7.2 69 *

Kindelemente von partner.und.kinder

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

partner.und.kinder.rueck-
melder

type.identifikation.part-
ner.und.kinder

1 Abschnitt 2.6.9 124 *

partner.und.kinder.aus-
werter

type.identifikation.part-
ner.und.kinder

1 Abschnitt 2.6.9 124 *
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4.5.8.3 ursprungsnachricht (type.Schluesseltabelle)

Mit diesem Kindelement wird die Nachrichtennummer der ursprünglichen Rückmeldungsnachricht über-
mittelt. Als Schlüssel dürfen nur die Werte 0201, 0202 und 0206 übermittelt werden.
In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

4.5.9 Rückmeldungsauswertung: Person nicht identifiziert
Nachricht: rueckmeldung.keineidentifikation.0204

Die versuchte Bearbeitung einer Rückmeldung (0201, 0202 oder 0206) hat ergeben, dass der Betroffe-
ne in der Gemeinde nicht identifiziert werden konnte. (Dieser Sachverhalt gilt insbesondere auch bei ver-
storbenen Personen: Diese werden im Rückmeldungskontext nicht identifiziert.) Daher wird diese Nach-
richt an den Absender der eingegangenen Nachricht (0201, 0202 oder 0206) geschickt.

Die Daten im Kindelement betroffener müssen eine Kopie der Daten sein, wie sie im Rahmen der
“Rückmeldung”, auf die mit dieser Nachricht reagiert wird, angegeben sind. Im darin enthaltenen Iden-
tifikationsblock muss das Element anschrift.sender weggelassen werden. Das Element an-
schrift.empfaenger ist mit dem Element anschrift.sender aus der erhaltenen 0201/0202/
0206-Nachricht zu befüllen.

Umsetzungshinweise:
Das Kindelement ursprungsnachricht ist immer zu übermitteln.

Bild 4-14 rueckmeldung.keineidentifikation.0204

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps type.rueckmeldungsauswertung (siehe Ab-
schnitt 4.4.2 auf Seite 166).

Das hier neu definierte Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.
Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorste-
henden Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird
nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert
wurde.)

4.5.9.1 tod (type.Tod)

Wenn dieses Element vorhanden ist, so wird damit der Sachverhalt “Person ist verstorben” mitgeteilt.

Das Fehlen dieses Elementes zeigt an, dass der Betroffene nicht identifziert werden konnte.

Kindelemente von rueckmeldung.keineidentifikation.0204

Kindelement Typ Häufigkeit Referenz Seite

tod type.Tod 0..1 Abschnitt 1.3.12 51 *

ursprungsnachricht type.Schluesseltabelle 1
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4.5.9.2 ursprungsnachricht (type.Schluesseltabelle)

Mit diesem Kindelement wird die Nachrichtennummer der ursprünglichen Rückmeldungsnachricht über-
mittelt. Als Schlüssel dürfen nur die Werte 0201, 0202 und 0206 übermittelt werden.
In diesem Element wird der Nachrichtenbezeichner übermittelt.

4.6 Rahmenbedingungen
Verbindliche Vorgaben für die länderübergreifenden Übermittlungen von Rückmeldungen mittels OSCI–
Transport sind in Abschnitt F auf Seite 855 zu finden.

4.7 Versionshistorie
In diesem Abschnitt beschreiben wir die Versionshistorie der Nachrichten-Hauptgruppe Rückmeldung.

4.7.1 Release OSCI–XMeld 1.3.3
Textpassagen, die sich mit dem Familienbuch befassen, wurden gelöscht (der gesamte bisherige Ab-
schnitt 4.1.1).

Das Prozessmodell (siehe Bild 4-1 auf Seite 162) wurde leicht überarbeitet.

Die beiden letzten Absätze des Kommentars zur Nachricht 0206 wurden an die korrekte Beschreibung
in den Fortschreibungsnachrichten 0038 und 0039 angepasst.
In Nachricht rueckmeldung.auswertung.0203 ist das neue Kindelement ursprungsnachricht
enthalten. Damit wird die Nachrichtennummer der ursprünglichen Rückmeldungsnachricht übermittelt.
Als Schlüssel dürfen nur die Werte 0201, 0202 und 0206 übermittelt werden.

In Kommentar zur Nachricht rueckmeldung.auswertung.0203 ist folgender Absatz nach dem er-
sten Absatz aufgenommen worden: “Die Daten im Kindelement betroffener müssen eine Kopie der
Daten sein, wie sie im Rahmen der Rückmeldungsnachricht rueckmeldung.anmeldungin-
land.0201, auf die mit dieser Nachricht reagiert wird, angegeben sind.” Darüber hinaus wurde der Um-
setzungshinweis (auch relevant als Handlungsanweisung für OSCI–XMeld 1.3.2a) komplett überarbei-
tet.

Die Umsetzungshinweise in den Nachrichten 0201, 0202 und 0206 wurden gekürzt, damit diese Nach-
richten nur noch an die aktuelle(n) Meldebehörde(n) geschickt werden.

Der Abschnitt “Prüfung von 0203-Nachrichten” ist unmittelbar vor der Beschreibung der Nachricht
rueckmeldung.auswertung.0203 neu aufgenommen worden.

4.7.2 Release OSCI–XMeld 1.3.2

4.7.2.1 Prozessmodell

Da der Teilbereich “Berichtigung der Rückmeldung” neu ist, wurde das Prozessmodell entsprechend an-
gepasst.

4.7.2.2 Datentypen

Da der rückmeldungsspezifische Datentyp type.rueckmeldung.identifikation.gesetzlichervertreter als
Basis für eine Verallgemeinerung des Allgemeinen Datentyps type.identifikation.gesetzli-
chervertreter verwendet wurde, sind alle bisherigen Verwendungsstellen auf den allgemeinen Da-
tentyp umgesetzt worden. Der rückmeldungsspezifische Datentyp ist daher obsolet und kann gelöscht
werden

Im Datentyp type.rueckmeldung.umzugsverband ist der Kommentar zur Zuzugsperson dahingehend
geändert worden, dass die IdNr nicht mit übermittelt werden darf. Gleiches gilt für die Zuzugsperson in
der Nachricht 0202.
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4.7.2.3 Nachrichten

Nachricht 0203 Für den Nachweis der “Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit” ist auf
Auswerterseite ein optionales Nachweisdatum aufgenommen worden. Außerdem wurde ein er-
läuternder Umsetzungshinweis geschrieben.
In diesem Zusammenhang wurde auch die Kennung “Glaubhaftmachung Optionsdeutscher”
durch die Aufnahme eines Umsetzungshinweises qualifiziert.

Nachrichten 0201, 0202, 0203 und 0206: Zwingend erforderliche Senderanschrift Bei den Nach-
richten 0201, 0202, 0203 und 0206 ist die identifikation.fortschreibung.betroffe-
ner.senderanschrift mandatorisch, nur bei Nachricht 0204 darf sie leer sein. Hierzu ist ein
entsprechender Eintrag beim allgemeinen Datentyp identifikation.fortschreibung vor-
genommen worden, siehe Abschnitt 2.6.2 auf Seite 114.

Neue Nachrichten 0211, 0212 und 0216 für die “berichtigte Rückmeldung” Um Rückmeldungen
berichtigen zu können, wurden die neuen Nachrichten 0211, 0212 und 0216 definiert.

Nachricht 0204: Ergänzung um das optionale Element type.Tod Diese Nachricht ist dahingehend
erweitert worden, dass im Falle des Todes des Betroffenen die Informationen zum Tod mit über-
mittelt werden.

Nachrichten 0201, 0202, 0206, 0211, 0212, 0216, 0203: Änderung der Kardinalität des jeweils ag-
gregierten Kindelementes “Identifikation Gesetzlicher Vertreter” Bei allen genannten Nach-
richten wurde die Kardinalität des jeweils aggregierten Kindelementes “Identifikation Gesetzlicher
Vertreter” von 0..2 auf 0..5 geändert.

4.7.3 Release OSCI–XMeld 1.3.1 (12.07.2006)
Die Rückmeldung wurde in folgenden Bereichen überarbeitet:

4.7.3.1 Datentypen

Bei den Datentypen wurden folgende Änderungen realisiert:
Neuer Datentyp für die “Identifikation des gesetzlichen Vertreters im Rückmeldungskontext (ty-

pe.rueckmeldung.identifikation.gesetzlichervertreter)” Dieser bisher (OSCI–XMeld 1.3.1)
nur innerhalb des Datentyps type.rueckmeldung.umzugsverband anonym verwendete Da-
tentyp ist auch für die Identifikation des gesetzlichen Vertreters bei einer Rückmeldung nach ei-
nem Wiederzuzug aus dem Ausland oder bei der Rückmeldungsauswertung (0203, Abwei-
chungspaar “Gesetzlicher Vertreter”) zu verwenden. Daher wurde der entsprechende Datentyp
type.rueckmeldung.identifikation.gesetzlichervertreter angelegt.

Kommentarergänzung beim Datentyp type.rueckmeldung.umzugsverband Der Kommentar
wird dahingehend ergänzt, dass “bei Mitteilungen an weitere Nebenwohnungs-Meldebehörden
der Umzugsverband auch dann genutzt werden kann, wenn weitere Wohnungen der beteiligten
Personen in derselben Gemeinde liegen”.

Korrektur der Rückmeldungsauswertungsnachricht 0203: Vereinheitlichung der Abweichungs-
paare Die Struktur der Abweichungspaar-Bereiche “Ausweisdokument”, “Gesetzlicher Vertreter”
und “Übermittlungssperre” wurden überarbeitet und an die Semantik der anderen Abweichungs-
paare angepasst.
Außerdem wurde der Kommentar des Kindelementes abweichungen der Nachricht 0203 deut-
lich verbessert.

Beigeschriebene Personen Der bisherige Datentyp type.rueckmeldung.beigeschriebe-
ne.personen ist gelöscht worden. Statt dessen wird jetzt der neue allgemeine Datentyp ty-
pe.identifikation.partner.und.kinder verwendet.

4.7.4 Release OSCI–XMeld 1.3.1
Die Rückmeldung wurde in folgenden Bereichen überarbeitet:
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4.7.4.1 Prozessmodell

Das Prozessmodell beschreibt jetzt alle Nachrichten in einem zusammenhängenden Kontext. Die grafi-
sche Repräsentation des Prozessmodells wurde deutlich überarbeitet.

4.7.4.2 Datentypen

Bei den Datentypen wurden folgende Änderungen realisiert:
Rückmeldung Dieser Basistyp wurde bisher nur verwendet, wenn der Betroffene nicht identifiziert wer-

den konnte. Da dies aber im Kontext der Rückmeldungsauswertung geschieht, konnte dieser Ba-
sistyp gelöscht werden. Bei der betroffenen Nachricht rueckmeldung.keineidentifikati-
on.0204 wird daher stattdessen type.rueckmeldungsauswertung als Basistyp verwendet.

Beigeschriebene Personen Die bisher vom Teilmodell “Anmeldung” mit verwendete Struktur beige-
schriebene.personen konnte aufgrund deutlicher Abweichungen bei den Kommentaren so
nicht weiter verwendet werden. Daher wurde im Rückmeldungsmodell eine (strukturell identische)
eigene Struktur für beigeschriebene Personen angelegt.

Natürliche Person im Kontext der Rückmeldung Da von einer natürlichen Person im Rahmen von
Rückmeldungsnachrichten nur bestimmte Teile übermittelt werden dürfen, haben wir hierfür einen
entsprechend eingeschränkten Datentyp (auf Basis der natürlichen Person) eingeführt.

Umzugsverband Technische Lösung, um eine Gruppe von Personen – in der Regel der sogenannte
Familienverband – gemeinsam und juristisch zeitgleich von derselben Wohnung in Gemeinde A
in eine neue gemeinsame Wohnung in Gemeinde B mit demselben Wohnungsstatus umziehen
zu lassen.

4.7.4.3 Nachrichten

Bei den Nachrichten haben sich folgende Änderungen ergeben:

rueckmeldung.statuswechsel.0200 (bisherige Statuswechselnachricht) Diese Nachricht wur-
de gelöscht. (Dafür wurde auf Basis der geklonten Nachricht rueckmeldung.anmeldungin-
land.0201 die neue Nachricht rueckmeldung.erweiterterstatuswechsel.0206 für den
erweiterten Statuswechsel angelegt.)

rueckmeldung.anmeldunginland.0201 (Rückmeldung Inland) Die Nachricht wurde umbenannt.
Außerdem haben wir den Umzugsverband eingeführt. Damit ist es möglich, umziehende Perso-
nenverbände (z. B. ein Familienverband) bereits an der übermittelten Struktur erkennen und ent-
sprechend verarbeiten zu können.

rueckmeldung.anmeldungausland.0202 (Rückmeldung nach Zuzug aus dem Ausland) Die
Nachricht wurde umbenannt.

rueckmeldung.auswertung.0203 (Rückmeldungsauswertung: Mitteilung abweichender und/
oder ergänzender Daten) Diese Nachricht wurde umbenannt und um folgende Abweichungs-
paare ergänzt:
• Geschlecht
• Gesetzlicher Vertreter
• Beigeschriebene Personen
• Übermittlungssperre

rueckmeldung.keineidentifikation.0204 (Rückmeldungsauswertung: Person nicht identi-
fiziert) Verbesserung des Kommentars

rueckmeldung.erweiterterstatuswechsel.0206 (Erweiterter Statuswechsel) Diese Nach-
richt wurde neu aufgenommen. Sie ersetzt die bisherige Nachricht rueckmeldung.status-
wechsel.0200 (Statuswechsel). Da diese Nachricht strukturidentisch mit der Nachricht rueck-
meldung.anmeldunginland.0201. Daher nutzt sie denselben Datentyp
(rueckmeldung.umzugsverband).
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4.7.5 Release OSCI–XMeld 1.3.0
Die Nachricht rueckmeldung.auswertungohneabweichung.0205 (Reaktion auf eine Rückmel-
dung, wenn keine Datenabweichung vorliegt) wurde wieder entfernt. Statt dessen wird die Nachricht
rueckmeldung.auswertung.0203 (Reaktion auf Abweichungen bei der Rückmeldungsauswertung)
nach jeder Rückmeldung als Antwortnachricht geschickt, auch dann, wenn keine Abweichung vorliegt.
(In diesem Fall ist der Abweichungscontainer allerdings leer.)

Die Nachricht rueckmeldung.auswertung.0203 wurde so erweitert, dass auch Abweichungen bei
der sprengstoffrechtlichen Erlaubnis übermittelt werden können.

4.7.6 Release OSCI–XMeld 1.2
Die Nachricht rueckmeldung.auswertungohneabweichung.0205 (Reaktion auf eine Rückmel-
dung wenn keine Datenabweichung vorliegt) wurde neu eingeführt.

Die Nachrichten rueckmeldung.auswertung.0203 wurde um die Steueridentifikationsmerkmale
IdNr bzw. vorläufige Bearbeitungsmerkmal ergänzt.

4.7.7 Release OSCI–XMeld 1.1
Im Projekt OSCI–XMeld 1.1 sind folgende Veränderungen an den Rückmeldungsnachrichten vorge-
nommen worden:     
• Anpassung an das neue MRRG
• Modellierung der Anmeldungs-Rückmeldungen als Sammelnachrichten

Das neue Waffenrecht ist derzeit noch nicht berücksichtigt.

4.7.8 Release OSCI–XMeld 1.0
Die Nachrichten-Hauptgruppe Rückmeldung ist im Rahmen des Projektes OSCI–XMeld 1.0 neu entwik-
kelt worden.
4. Die Rückmeldung nach § 3 und die Fortschreibung nach § 5 (2) 1. BMeldDÜV© OSCI Leitstelle, Bremen OSCI–XMeld 1.3.3 / final


	4. Die Rückmeldung nach § 3 und die Fortschreibung nach § 5 (2) 1. BMeldDÜV
	4.1 Ausgangssituation und Zielsetzung
	4.2 Übersicht über den Ablauf
	4.3 Der Ablauf im Detail
	4.3.1 Wegfall der Abmeldeverpflichtung durch den Betroffenen
	4.3.2 Die Abmeldung von Amts wegen (durch die Meldebehörde)

	4.4 Datentypen
	4.4.1 Basistyp für Sammelrückmeldungen nach § 3 1. BMeldDÜV
	4.4.2 Basistyp für die Rückmeldungsauswertung nach § 4 1. BMeldDÜV
	4.4.3 Der Datentyp der Natürlichen Person im Rückmeldungskontext
	4.4.4 Umzugsverband (bei Rückmeldungsnachrichten)
	4.4.5 Datentyp für die Rückmeldung eines aus dem Ausland zuziehenden Betroffenen

	4.5 Die Nachrichten
	4.5.1 Rückmeldung (Inland) nach § 3 1. BMeldDÜV
	4.5.2 Rückmeldung nach Zuzug aus dem Ausland (§ 17, Abs. 1, Satz 4 MRRG sowie nach § 3 1. BMeldDÜV)
	4.5.3 Erweiterter Statuswechsel
	4.5.4 Berichtigte Rückmeldung Inland
	4.5.5 Berichtigte Rückmeldung Ausland
	4.5.6 Berichtigte Rückmeldung Erweiterter Statuswechsel
	4.5.7 Prüfung von 0203-Nachrichten
	4.5.8 Rückmeldungsauswertung: Mitteilung abweichender und/oder ergänzender Daten
	4.5.9 Rückmeldungsauswertung: Person nicht identifiziert

	4.6 Rahmenbedingungen
	4.7 Versionshistorie
	4.7.1 Release OSCI-XMeld 1.3.3
	4.7.2 Release OSCI-XMeld 1.3.2
	4.7.3 Release OSCI-XMeld 1.3.1 (12.07.2006)
	4.7.4 Release OSCI-XMeld 1.3.1
	4.7.5 Release OSCI-XMeld 1.3.0
	4.7.6 Release OSCI-XMeld 1.2
	4.7.7 Release OSCI-XMeld 1.1
	4.7.8 Release OSCI-XMeld 1.0




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


